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Amt der Burgenldndischen Landesregierung

Zahl: 2026-002.280-4/1
OE: A1-HPM-RPR

61. Offentliche Ausschreibung ,, Aufsuchende*r Familienbegleiter*in“

Aufsuchende*r Familienbegleiter*in
Burgenland - Voll- oder Teilzeit

Das Land Burgenland nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wahr. Das Referat Kinder- und Jugend-
hilfe im Amt der Burgenlandischen Landesregierung stellt in enger Zusammenarbeit mit der Politik, den
Bezirksverwaltungsbehorden und den freien Tragern sicher, dass bedarfsgerechte Unterstiitzungs- und Betreu-
ungsangebote flr Familien, Kinder und Jugendliche zur Verfligung stehen.

Als ambulante Unterstiitzungsmoglichkeit fiir Kinder, Jugendliche und deren Familien im Auftrag der Sozial-
arbeit stellt die Aufsuchende Familienbegleitung die Unterstlitzung der Familien in unterschiedlichsten Lebens-
situationen sowie die Férderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in ihrem familidren bzw.
sozialen Umfeld sicher.
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Fiir die Teams der Kinder- und Jugendhilfe an den Bezirkshauptmannschaften des Burgenlandes werden
motivierte aufsuchende Familienbegleiter*innen gesucht - sowohl fir befristete als auch unbefristete Anstel-
lungen im Umfang von 25 bis 40 Wochenstunden. In dieser verantwortungsvollen Funktion begleiten und
unterstiitzen Sie Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen sowie die Férderung der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen in ihrem familidren bzw. sozialen Umfeld.

lhre Aufgaben: Das erwartet Sie

e Als aufsuchende*r Familienbegleiter*in Gbernehmen Sie eigenstidndig die langfristige Begleitung von
Familien bei erzieherischen, psychischen und sozialen sowie finanziellen Problemlagen.

o Zulhren Aufgaben gehért die eigenverantwortliche Férderung und Betreuung von Familien, familidren
Teilsystemen sowie Einzelpersonen in ihrem jeweiligen Lebensumfeld.

e Gemeinsam mit den betroffenen Familien und den zusténdigen Sozialarbeiter*innen der Kinder- und
Jugendhilfe erarbeiten Sie individuelle Ziele und unterstiitzen bei der Stabilisierung und Gestaltung
des Alltags.

e Dariber hinaus Gbernehmen Sie die Vor- und Nachbereitung auRerfamilidrer Unterbringungen von
Kindern und Jugendlichen.

Ihre Kompetenzen: Das bringen Sie mit

e Hintergrund: Sie verfiigen tber
o eine abgeschlossene Ausbildung an einer Akademie bzw. Fachhochschule fiir Soziale Arbeit
(mind. Bachelor-Niveau) oder
o ein abgeschlossenes Kolleg/eine abgeschlossene Ausbildung flir Sozialpddagogik oder
Heil- und Sonderpadagogik bzw. die Ausbildung zum*zur Diplomsozialbetreuer*in mit
Spezialisierung im Bereich der Familienarbeit.

e Personliche Eigenschaften und Arbeitsweise: Sie gehen einfiihlsam auf Familien in schwierigen
Lebenslagen ein und kommunizieren klar und respektvoll. Durch Ihre Fahigkeiten in Gesprachsfiihrung
und Konfliktlésung gestalten Sie wertschatzende Gesprache und tragen zu tragfahigen Losungen bei.
Auch in belastenden Situationen handeln Sie flexibel, standfest und professionell.

e Mobilitat: Sie besitzen den Fiihrerschein der Klasse B und bringen Reisebereitschaft mit.

o lhre Vorteile: Das bieten wir [hnen

e  Work-Life-Balance: Wir unterstiitzen flexible Arbeitszeitmodelle, damit Sie berufliche und private
Plane gut vereinen kénnen.

o Gehalt & Urlaub: Mit unserem Gehaltssystem bieten wir eine transparente und verldssliche
Bezahlung. Sie haben 25 Urlaubstage pro Jahr, die ab Ihrem 43. Geburtstag auf 30 Tage steigen.

e Parkplitze & o6ffentliche Anbindung: An allen Standorten gibt es Parkplatze, alle nach dem Prinzip
,First come, first serve”. Unsere Standorte sind zudem gut an den o&ffentlichen Nahverkehr
angebunden.

e Aus- & Weiterbildung: Durch unsere vielfaltigen Weiterbildungsangebote kdonnen Sie sich beruflich
und personlich weiterentwickeln. Wir schauen auf Ihre Lernkurve, ganz nach personlichen
Karrierezielen.

e Gesundheitsmanagement: Sie profitieren von unserem umfassenden betrieblichen Gesundheits-
management.

Gehalt

Bei dieser Stelle verdienen Sie monatlich zwischen EUR 4.263 und EUR 4.857,90 brutto bei Vollbeschaftigung
(40 Wochenstunden). Das entspricht dem Gehaltsband B1/12 (Anlage 2) des Burgenldndischen Landesbediens-
tetengesetz 2020. lhr tatsachliches Gehalt hangt von anrechenbaren Vordienstzeiten ab.
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lhre Bewerbung

Bitte bewerben Sie sich bis spatestens 30. Mdrz 2026 unter Beilage eines aktuellen Lebenslaufes sowie lhres
Abschlusszeugnisses online. Nach Ende der Bewerbungsfrist priifen wir alle Unterlagen und melden uns so
rasch wie moglich. Unvollstandige bzw. verspatet eingelangte Bewerbungen kdnnen leider nicht berilicksichtigt
werden.

Weitere Informationen

Als Bewerber*in missen Sie die Voraussetzungen gem. § 4 Bgld. Landesbedienstetengesetz 2020 erfiillen.
Diese Planstelle wird im Sinne der §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBI. Nr. 56/1988, in der geltenden
Fassung, ausgeschrieben. Aufnahmen in den Burgenldndischen Landesdienst erfolgen in ein Bediensteten-
verhaltnis.

lhre Ansprechperson
Jasmin Péterfi
Abteilung 1 - Personal
Telefon: 057-600 2324

Die Burgenlandische Landesverwaltung: kompetent, effizient, biirgernah

Gemeinsam mit unseren rund 2.700 Mitarbeiter*innen an ca. 60 Standorten im Burgenland gestalten wir
taglich die Zukunft des Burgenlandes als sicheren Wirtschaftsstandort mit hochster Lebensqualitat. Flr unsere
moderne Landesverwaltung suchen wir engagierte Menschen, die offen fiir Digitalisierung, E-Government und
Kl sind und mit ihren Ideen aktiv zur digitalen Transformation beitragen wollen. Werden Sie Teil unseres Teams
und helfen Sie uns, das Burgenland weiterhin erfolgreich und lebenswert zu gestalten.

Flr die Landesregierung:
Mag.? Pauschenwein

Zahl: 2024-018.479-3/6
OE: A9-HSK-RIF

62. Richtlinie iiber die Gewahrung der Férderung fiir die Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel
ordentlich Studieren der gemall dem Burgenlandischen Fordergesetz,
LGBI. Nr. 9/2024, in der geltenden Fassung

Inhalt

§ 1 Ziele und Fordergegenstand

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Forderart

§ 4 Fordergrundsatze

§ 5 Fordervoraussetzungen

§ 6 Antragstellung

§ 7 Nachweise
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§ 10 Rickforderung von Forderungen
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§ 11 Datenermittlung und -verarbeitung
§ 12 Inkrafttreten und Aullerkrafttreten

§1
Ziele und Fordergegenstand

(1) Das Land Burgenland gewahrt als Trager von Privatrechten ordentlich Studierenden mit Hauptwohnsitz
im Burgenland, die ein Studium an einer Osterreichischen Hochschule absolvieren, eine Férderung zu den
Kosten fiir die Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel.

(2) Mit dieser Forderung sollen Klimaschutzziele verwirklicht sowie burgenlandische Studierende finanziell
unterstitzt werden. Die Vorteile der Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel werden hierdurch néhergebracht.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Ordentlich Studierende: Personen, die zu einem ordentlichen Studium an einer dsterreichischen Hoch-
schule zugelassen sind;

(2) Hochschulen: 6ffentliche Universitaten, Fachhochschulen, padagogische Hochschulen, Privathochschu-
len und Privatuniversitaten;

(3) Fahrkarten: Semesternetz-, Monats- oder Jahreskarten éffentlicher Verkehrsmittel in Osterreich oder ein
Klimaticket.

§3
Forderart

Die Férderung besteht in der Gewdhrung einer einmaligen finanziellen Zuwendung und wird unabhangig vom
Einkommen gewahrt.

84

Foérdergrundsatze

(1) Férdermittel sind so einzusetzen, dass die in § 1 umschriebenen Ziele moglichst nachhaltig erreicht
werden.

(2) Auf Unterstitzungen und Forderungen, die von einer anderen Gebietskorperschaft, einer sonstigen
Korperschaft 6ffentlichen Rechts oder einem Dienstleistungsunternehmen 6ffentlichen oder privaten Rechts
flr gleichartige Zwecke gewahrt werden, ist Bedacht zu nehmen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Férderungen nach dieser Richtlinie besteht nicht.

(4) Eine Forderung nach dieser Richtlinie kann selbst bei Vorliegen aller Fordervoraussetzungen nur nach
Malgabe der fir diesen Zweck zur Verfiigung stehenden Mittel bis zu einem im jeweiligen Landesvoranschlag
festgesetzten Ausmald gewahrt werden.

§5
Fordervoraussetzungen

Als Forderwerber*in kommt eine naturliche Person in Betracht, sofern sie

1. ihren Hauptwohnsitz bei Antragstellung seit mindestens sieben Monaten im Burgenland hat,
2. ordentlich Studierende an einer 6sterreichischen Hochschule gem. § 2 Abs. 2 ist,
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3. eine Fahrkarte gem. § 2 Abs. 3 erworben hat und
4. injenem Semester, in welchem die Forderung beantragt wird, das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat.

§6
Antragstellung

(1) Ein Antrag auf Gewahrung der Férderung kann von ordentlich Studierenden ein Mal pro Semester gestellt
werden.

(2) Die Antragstellung hat schriftlich unter Verwendung des vom Land Burgenland - Amt der Burgen-
landischen Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Forderwesen, Hauptreferat Sozial- und Klima-
fonds, zur Verfligung gestellten Antragsformulars zu erfolgen.

(3) Antrage sind an das Land Burgenland - Amt der Burgenlandischen Landesregierung, Abteilung 9 - EU,
Gesellschaft und Forderwesen, Hauptreferat Sozial- und Klimafonds, zu richten.

(4) Antrage kénnen online auf der Homepage des Landes Burgenland (unterfertigt mittels ID-Austria) einge-
bracht werden.

(5) Ein Antrag auf Gewahrung der Forderung kann fiir das Sommersemester jeweils von 1. Marz bis 15. Juli
und fiir das Wintersemester von 1. Oktober bis 15. Februar des Kalenderjahres gestellt werden.

(6) Fallt der 15. Februar bzw. 15. Juli auf einen Samstag oder Sonntag, so gilt der ndachste Werktag als letzter
Tag der Frist.

(7) Ein Antrag auf Gewahrung der Forderung fiir Monatskarten ist am Ende jenes Semesters, in dem die
Forderung beantragt wird, fur alle Monatskarten gesammelt einzubringen.

(8) Fiir im Juli oder August gliltige Monatskarten kann keine Férderung gewahrt werden.

(9) Ein Antrag auf Gewdhrung der Forderung fiir Fahrkarten, welche im Wege der Ratenzahlung beglichen
werden, ist am Ende jenes Semesters, in dem die Férderung beantragt wird, gesammelt einzubringen.

(10) Wird der Gesamtbetrag einer Jahreskarte oder eines Klimatickets sofort beglichen, kann diese Fahrkarte
und die dazugehdorige Rechnung als Grundlage zweier Antrage in aufeinanderfolgenden Semestern dienen.

§7

Nachweise

Einem Antrag auf Gewahrung der Férderung sind folgende Nachweise beizulegen:

1. Studienbestatigung einer 6sterreichischen Hochschule gem. § 2 Abs. 2, fiir jenes Semester, fiir welches
die Férderung beantragt wird,

2. Kopie der Fahrkarte und

3. Kopie des Zahlungsbeleges der Fahrkarte.

§8

Verfahren

(1) Zustandige Forderstelle flur die Behandlung eines Antrages auf Gewahrung einer Forderung nach dieser
Richtlinie ist das Land Burgenland - Amt der Burgenlandischen Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft
und Forderwesen, Hauptreferat Sozial- und Klimafonds.
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(2) Antrage samt Beilagen werden zunachst von der zustandigen Forderstelle auf Vollstandigkeit, Schlissig-
keit und Férderwirdigkeit gemalk den Bestimmungen dieser Richtlinie liberprift.

(3) Bei Unvollstandigkeit wird dem*der Forderwerber*in unter Setzung einer angemessenen Frist ein
Verbesserungsauftrag erteilt. Ist der Antrag nach Verstreichen der Frist weiterhin unvollstandig, kann die zu-
standige Forderstelle dies nach Belehrung als Zuriickziehung werten.

(4) Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt der Antrag als urspriinglich richtig eingebracht. Antrage
kénnen von dem*der Forderwerber*in bis zur Erteilung einer Forderzusage zurlickgezogen werden.

(5) Wird eine Forderung gewadhrt, ist dem*der Forderwerber*in von der zustandigen Forderstelle eine
Forderzusage zu Ubermitteln.

(6) Die Ablehnung von Antragen erfolgt schriftlich unter Bekanntgabe des Grundes.

(7) Das Amt der Burgenldndischen Landesregierung hat samtliche, die Gewdhrung einer Forderung
betreffende Unterlagen und Belege, mindestens 8 Jahre sicher und geordnet aufzubewahren.

§9

Férderh6he und Auszahlung

(1) Die Hohe der Forderung betragt 50 % der nachgewiesenen Kosten fiir Fahrkarten gem. § 2 Abs. 3, hochs-
tens jedoch 76 Euro.

(2) Die Auszahlung der Férderung erfolgt durch das Land Burgenland - Amt der Burgenlandischen Landesre-
gierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Férderwesen, Hauptreferat Sozial- und Klimafonds, durch Uberwei-
sung auf das vom*von der Forderwerber*in am Antragsformular angegebene Konto.

§10
Riickforderung von Férderungen

(1) Wurde eine Forderung nach dieser Richtlinie aufgrund unrichtiger oder unvollstédndiger Angaben oder
Nachweise bzw. aus anderen Griinden zu Unrecht bezogen, ist sie dem Férdergeber zurlickzuzahlen.

(2) In sozialen Hartefallen kann eine Ratenvereinbarung getroffen oder von einer Riickforderung abgesehen
werden.

§11
Datenermittlung und -verarbeitung

(1) Die zustandige Forderstelle verarbeitet als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher gemall Art. 4 Z 7 der
Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO personenbezogene Daten datenschutzkonform unter Anwendung
aller zugrundeliegender nationaler sowie unionsrechtlicher Datenschutzvorschriften.

(2) Die personenbezogenen Daten werden zur Prifung von Férderbedarf und Férderwiirdigkeit, zur Beurtei-
lung der Hilfsbedirftigkeit, zur Fordergewdhrung, zu Kontrollzwecken von Angaben im Foérderansuchen, fir
MalRnahmen zur Qualitatssicherung, zur Verbesserung des Leistungsangebots sowie fir statistische Auswer-
tungen verarbeitet.

(3) Die zustandige Forderstelle ist gemaR § 5 Burgenlandisches Fordergesetz (Bgld. F6G), LGBI. Nr. 9/2024, in
der geltenden Fassung, ermachtigt, zum Zweck der Vorbereitung und Durchfiihrung der Férderverfahren, ins-
besondere zur Feststellung oder Uberpriifung der Voraussetzungen der Férderwiirdigkeit und der Héhe einer
Forderleistung, der Sicherstellung einer hohen Datenqualitat, der Kontrolle eines rechtmaRigen Férderbezugs
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sowie allfalliger Ruckforderungen die personenbezogenen Daten der férderwerbenden Person automations-
unterstitzt aus dem Zentralen Melderegister zu erheben und zu verarbeiten.

(4) Die zustdndige Forderstelle ist gemadR § 6 Abs. 1 und 5 Bgld. F6G, LGBI. Nr. 9/2024, in der geltenden
Fassung, ermachtigt, personenbezogene Daten bei den in Betracht kommenden anderen Forderstellen des
Landes Burgenland oder bei einem Rechtstrdger, der vom Land Burgenland mit der Abwicklung der jeweiligen
Forderung betraut wurde, und von den Tragern der Sozialversicherung zu ermitteln, wobei diese wiederum
berechtigt sind, die fur die Anfragenbeantwortung und Abwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten
zu verarbeiten und Auskunft zu erteilen.

(5) GemaR § 23 Abs. 2 Transparenzdatenbankgesetz 2012, BGBI. | Nr. 99/2012, in der Fassung BGBI. | Nr.
97/2025, ist der Fordergeber als leistende Stelle verpflichtet, Mitteilungen ber die gewdhrten Férderungen
an den Bundesminister fiir Finanzen vorzunehmen.

§12
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

(1) Die Richtlinie tritt mit 1. Marz 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Landes Burgenland fiir die Gewadhrung der Forderung fir die Nutzung
offentlicher Verkehrsmittel ordentlich Studierender, veréffentlicht im Landesamtsblatt 29. Stiick vom 21. Juli
2023, auller Kraft.

Fir die Landesregierung:
Die Landesratin:
Mag.? Winkler

Zahl: 2024-021.119-1/26
OE: AS9-HEU-REW

63. Druckfehlerberichtigung der "Aktionsrichtlinie - Férderung zielgerichteter Weiterbildung
in Unternehmen” im Landesamtsblatt 9. Stiick vom 27. Feber 2026

Die Uberschrift Nr. 58 im Landesamtsblatt fiir das Burgenland vom 27. Feber 2026 lautet:

,58. Einstellung der Aktionsrichtlinie?
»Forderung zielgerichteter Weiterbildung in Unternehmen“
mit 31. Marz 2026

Flr die Landesregierung:
MMag.? Grosz-Jusinger
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Zahl: 2024-018.365-5/6

64. Aktionsrichtlinie ,Forschung, Technologieentwicklung, Innovation”

1. Allgemeines

Das landlich gepragte Burgenland hat, geografisch und geschichtlich bedingt, wenig forschungsintensive
Wirtschaftszweige und Industriebetriebe. Viele Jahre fehlten auch forschungsnahe, tertidre Bildungsinstitutio-
nen und auBeruniversitare Forschungseinrichtungen. Insbesondere seit dem Osterreichischen EU-Beitritt hat
das Burgenland einen beachtlichen Aufholprozess in Bezug auf Infrastruktur, Wirtschaft und Bildung hinter sich
gebracht. Diese Dynamik soll in den nachsten Jahren durch Férderungen in den Schlisselbereichen Forschung,
Technologie und Innovation (FTI) fortgesetzt werden und insbesondere aus dem Europdischen Fonds fir
regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert werden.

Soweit in diesen Richtlinien auf natiirliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in mannlicher Form ange-
flhrt sind, dient dies ausschlielRlich der sprachlichen Vereinfachung und schlief3t alle Geschlechter ein.

2. Zielsetzung der Forderaktion

Die Richtlinie zielt auf den Aufbau und die Entwicklung von zukunftsweisenden Forschungsfeldern der
burgenldndischen Forschungseinrichtungen ab.

Netzwerkaufbau, die Abwicklung von gemeinsamen Forschungsprojekten, die Entwicklung von Kooperatio-
nen und Synergien zwischen den Fachhochschulen bzw. diesbezliglichen burgenlandischen Forschungseinrich-
tungen sollen zum Kompetenzaufbau und zur Starkung des Standortes Burgenland beitragen.

Es soll zu einer Starkung der F&E Infrastruktur durch Fokussierung auf Initiativen mit entsprechend kritischen
GrolRen kommen. Der Auf- und Ausbau der F&E Intrastruktur soll zu einer Verbesserung der sichtbaren F&E
Leistungen fihren und der Erhdhung der Exzellenz in der Forschung dienen.

3. Angaben der Rechtsgrundlagen

Unionsrahmen fir staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Entwicklung und Innovation ABL C 414/1
vom 28. Oktober 2022

Programm ,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum Osterreich 2021-2027 (EFRE & JTF)“ inklusive der
vom Begleitausschuss beschlossenen Selektionskriterien

Nationale Forderfahigkeitsregeln in der jeweils geltenden Fassung (subsididr zur gegenstandlichen Aktions-
richtlinie)

Fiir den Fall des Auslaufens oder der Abdnderung der angefiihrten Rechtsgrundlagen kommen entspre-

chende Nachfolgeregelungen zur Anwendung.

4. Férderungswerber/Férderungswerberin

4.1. Forderungswerber kénnen Einrichtungen fiir Forschung und Wissensverbreitung sowie juristische
Personen bzw. Personengesellschaften sein, die den Firmensitz oder eine Betriebsstatte im Burgenland haben.

Der Forderungswerber muss eine transparente, konsistente und nachvollziehbare Trennungsrechnung
flhren.

Die nach dieser Richtlinie gewahrte Forderung wird ausschlieBlich als beihilfefreie Forderung gewahrt. Auf
Basis gegenstandlicher Richtlinie kann sowohl die wirtschaftliche als auch die nicht wirtschaftliche Tatigkeit
einer Forschungseinrichtung geférdert werden.
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Wird eine Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur sowohl fiir wirtschaftliche als auch fiir nicht-
wirtschaftliche Tatigkeiten genutzt, so fallt die 6ffentliche Férderung nur dann unter die Beihilfevorschriften,
wenn sie Kosten deckt, die mit den wirtschaftlichen Tatigkeiten verbunden sind.

Wenn die Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur fast ausschliefRlich fiir eine nichtwirtschaft-
liche Tatigkeit genutzt wird, kann ihre Forderung ganz aus dem Anwendungsbereich des Beihilferechts heraus-
fallen, sofern die wirtschaftliche Nutzung eine reine Nebentatigkeit darstellt, die mit dem Betrieb der
Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur unmittelbar verbunden und dafiir erforderlich ist oder die
in untrennbarem Zusammenhang mit der nichtwirtschaftlichen Haupttatigkeit steht, und ihr Umfang begrenzt
ist. Dies ist dann der Fall, wenn fiir die wirtschaftlichen Tatigkeiten dieselben Inputs (wie Material, Ausriistung,
Personal und Anlagekapital) eingesetzt werden wie fir die nichtwirtschaftlichen Tatigkeiten und wenn die fiir
die betreffende wirtschaftliche Tatigkeit jahrlich zugewiesene Kapazitat nicht mehr als 20 % der jahrlichen
Gesamtkapazitat der betreffenden Einrichtung bzw. Infrastruktur betragt.

Im Falle, dass der Fordergegenstand die wirtschaftliche Tatigkeit der Forschungseinrichtung beinhaltet, muss
die Trennungsrechnung ergeben, dass der Anteil der wirtschaftlichen Tatigkeit insgesamt weniger als 20 % der
Gesamttatigkeit betragt. Nur in diesem Fall kann die Forderung als beihilfefrei gewahrt werden.

4.2. Ausschlusskriterien

Es wird ausdriicklich festgelegt, dass einem Unternehmen, das einer Riickforderungsanordnung aufgrund
eines friheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzul&ssigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen nach diesen Aktionsrichtlinien
gewahrt werden dirfen.

5. Gegenstand der Forderung
5.1. F&E Projekte

Gefordert werden mittel- bis langerfristige ausgerichtete Forschungs- und Transferprojekte im Hinblick auf
eine strategisch orientierte Kompetenzentwicklung in Forschungsorganisationen. Die F&E-Projekte miissen
den Kompetenzaufbau am jeweiligen Standort unterstiitzen und eine langerfristige Verwertungsperspektive
aufweisen. Die Projekte konnen von Forschungseinrichtungen und Hochschulen eigenstandig oder in
Kooperation zwischen Institutionen bzw. mit Unternehmen umgesetzt werden.

5.2. F&E Infrastruktur

Gefordert werden Vorhaben zur Anschaffung und zum Aufbau von F&E Infrastruktur fir anwendungsorien-
tierte Forschung.

6. Forderbare Kosten
Es werden nur Kosten anerkannt, die nachweislich nach Antragstellung angefallen sind.

Forderbare Kosten fiir F&E Projekte:

a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige unterstiitzende Personen, soweit diese fiir das
Forschungsvorhaben eingesetzt werden);
Zur vereinfachten Abrechnung kommen bei EFRE geforderten Projekten Standardeinheitskosten zur
Anwendung. Die Hohe der anerkennbaren Standardeinheitskosten richtet sich nach der Tatigkeit und
daraus resultierenden Einstufung des geforderten Personals (technisches Fachpersonal, Forscher);

b) Kosten fir Instrumente und Ausriistung, soweit und solange sie fiir das Forschungsvorhaben genutzt
werden. Werden diese Instrumente und Ausriistungen nicht wahrend ihrer gesamten Lebensdauer fir

75

Landesamtsblatt 10. Stiick vom 6. Marz 2026



das Forschungsvorhaben verwendet, gilt nur die nach den Grundsatzen ordnungsgemaRer Buchfiih-
rung ermittelte Wertminderung wahrend der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefahig;

c) Kosten fiir Gebdude und Grundstiicke, sofern und solange sie fiir das Forschungsvorhaben genutzt
werden. Bei Gebauden gilt nur die nach den Grundsatzen ordnungsgemaler Buchfliihrung ermittelte
Wertminderung wahrend der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefahig. Bei Grundstiicken sind
die Kosten des wirtschaftlichen Ubergangs oder die tatsichlich entstandenen Kapitalkosten beihilfe-
fahig;

d) Kosten fiir Auftragsforschung, Wissen und fiir unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten
direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Kosten flir Beratung und gleichwertige Dienstleistun-
gen, die ausschlieflich fiir das Vorhaben genutzt werden;

e) Sonstige Betriebskosten (vorhabensbezogene Materialkosten, Bedarfsmittel und dergleichen);

f) Gemeinkosten
Zur vereinfachten Abrechnung kommen Pauschalsdtze gemaRR NFFR fiir Gemeinkosten zur Anwen-
dung. Mit dem Gemeinkostenzuschlag sind alle Kosten mit Gemeinkostencharakter (unter anderem
flr zB Miete, Betriebskosten, Instandhaltung, Bliromaterial, Administration, Buchhaltung/Controlling,
Gehaltsverrechnung, EDV und dergleichen) abgedeckt; diese Kosten werden in Form eines pauschalen
Aufschlags von 25 % der direkten forderfahigen Kosten, wobei die direkten forderfahigen Kosten fir
Untervertrage und die finanzielle Unterstiitzung fur Dritte sowie Stlickkosten oder Pauschalbetrage,
die indirekte Kosten erhalten, nicht berticksichtigt werden, berechnet (Anwendung des Pauschalsatzes
des Art. 35 der VO (EU) 2021/695 - Horizon Europe);

g) Reisekosten
Zur vereinfachten Abrechnung kann eine Reisekostenpauschale in Form eines pauschalen Aufschlages
von 2 % der direkten forderfahigen Personalkosten zur Anwendung gelangen. Alternativ kdnnen
Reisekosten auch direkt abgerechnet werden.

Alle beihilfefahigen Kosten werden einer bestimmten Forschungs- und Entwicklungs-kategorie zugeordnet
(Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung).

Forderbare Kosten fiir F&E Infrastrukturprojekte:

Kosten fiir Investitionen in materielle und immaterielle Vermoégenswerte, die fir die Forschung auf ihrem
jeweiligen Gebiet genutzt werden. Darunter fallen unter anderem Gerate und Instrumente fiir Forschungszwe-
cke, wissenschaftliche Ressourcen, Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologie wie
GRID-Netze, Rechner, Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Einrichtungen, die fur
die Forschung unverzichtbar sind.

7. Art und AusmaR der Forderung

Die Forderung besteht in der Gewdhrung von nicht riickzahlbaren Zuschiissen, deren Hohe in Prozent der
forderbaren Projektkosten berechnet wird und kann grundsatzlich bis zu 100 % betragen.

Die forderbaren Kosten miissen mindestens 200.000 Euro betragen.

8. Nicht forderbare Kosten

Ausgeschlossen von einer Forderung sind Kosten, die vor Einbringung des Forderantrages bei der Wirt-
schaftsagentur Burgenland GmbH angefallen sind.
Daruber hinaus sind von einer Férderung unter anderem ausgeschlossen:

a) Finanzierungskosten;
b) Offentlichen Abgaben und Gebiihren;
c) der Ankauf von Bezugsrechten;
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d)

f)

Ersatzinvestitionen, Reparatur und Instandhaltung;

Kosten von verbundenen Unternehmen, sofern diese nicht gesondert beantragt und bewilligt wurden;
Im Falle von Infrastrukturinvestitionen: Kosten, die nicht aktiviert werden und gebrauchte
Investitionsguter.

9. Kumulierung

Eine Kumulierung der Forderung fur dieselben forderbaren Kosten mit anderen Férderungen ist ausnahmslos
nicht moglich.

10. Besondere Verfahrensbestimmungen

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Gegenstandliche Aktionsrichtlinie kommt unter anderem im Rahmen des EFRE Programms ,,Investiti-
onen in Beschaftigung und Wachstum Osterreich 2021 - 2027 (EFRE & JTF)” zur Anwendung. Férde-
rungswerber und Projekte missen daher die entsprechenden Kriterien gemaf dem EFRE Programm
erfillen, um im Rahmen dieser Richtlinie eine Forderung unter Beiziehung von Mitteln aus dem Euro-
padischen Fonds fir Regionale Entwicklung (EFRE) gewahrt zu bekommen.

Selektionskriterien

Im Rahmen des EFRE Programms 2021-2027 wurden Selektionskriterien fiir die Projektauswahl fest-
gelegt. Nur bei Erreichen der erforderlichen Mindestpunkteanzahl kann eine Férderung gewahrt
werden.

Der Férderungsnehmer hat das geforderte Vorhaben - sofern im Férderungsvertrag nicht anders fest-
gelegt - spatestens innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren ab Einreichung des Férderungsantrages
durchzufiihren. In besonders begriindeten Ausnahmefillen ist, unter der Voraussetzung einer fristge-
rechten Beantragung, eine Verlangerung des Zeitraumes moglich.

Die Auszahlung der Fordermittel erfolgt grundsatzlich mit Nachweis der erfolgreichen Projektrealisie-
rung und der Erflllung der vertraglich vereinbarten Auflagen und Bedingungen. In Ausnahmefillen
kénnen vertraglich abweichende Auszahlungsmodalitaten vereinbart werden.

Forderstelle

Im Falle von EFRE-kofinanzierten Projekten sind die Forderantrage elektronisch tiber das e-cohesion
Portal ATES einzureichen. Es kénnen auch fristwahrende Papierantrage mit dem dafiir aufgelegten
Formular vor Projektbeginn bei nachfolgender Forderstelle eingebracht werden:

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH

Forderabwicklung
Im Falle von EFRE-kofinanzierten Projekten erfolgt die gesamte Forderabwicklung liber das e-cohesion
Portal ATES.

Gerichtsstand
Als Gerichtsstand in allen aus der Gewahrung einer Férderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten
ist das sachlich zustandige Gericht in Eisenstadt vorzusehen.

11. Zustandigkeit fiir die Forderentscheidung

Uber die Vergabe der Férdermittel entscheidet die burgenlandische Landesregierung.

Im Falle einer positiven Férderungsentscheidung wird dem Forderungsnehmer von der Wirtschaftsagentur
eine Forderungsvereinbarung ibermittelt. Bei negativen Forderungsentscheidungen erfolgt eine begriindete
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schriftliche Information. Die Forderabrechnung (First Level Control) erfolgt ebenfalls durch die Wirtschafts-
agentur Burgenland GmbH.

12. Geltungsdauer

Antrage kdnnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen Revision und nach Maligabe der zur Verfligung stehenden
Budgetmittel - bis zum 31. Dezember 2026 eingebracht werden.

Fir die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:
Mag. Doskozil

65. Stellenausschreibung , Installateur*in (all gender) mit (Nacht-)Bereitschaftsdienst” fiir die
Gesundheit Burgenland Burgenldandische Krankenanstalten GmbH; Klinik Oberwart

Mit 2.500 engagierten Mitarbeiter*innen bilden wir das Fundament des groRten Arbeitgebers im Gesund-
heitswesen im Burgenland. Flexibilitat, Herzlichkeit und Engagement pragen unsere vier Kliniken und die
Direktion. Wir suchen Personlichkeiten, die sich mit Kompetenz und Freude unserem sinnstiftenden Auftrag
der Gesundheitsversorgung anschlieRen.

Die Kaufmannische Direktion Oberwart koordiniert alle nicht-medizinischen und nicht-pflegerischen Berei-
che und ist damit fur das Funktionieren der Klinik zustdandig. Wir sind die administrative Schnittstelle zu
internen und externen Ansprechpartnern. Unser Team besteht aus Fachexperten in den Bereichen Personal,
Rechnungswesen, Logistik, Patientenmanagement, Technik und Servicedienste. Wir verwalten nicht - wir
versorgen und lenken!

Fiir unseren Standort in Oberwart suchen wir zur Verstarkung unseres Teams eine*n Installateur*in mit
Zusatzkenntnissen in der Steuer- und Regeltechnik. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie unter
anderem fir die Sicherstellung des Betriebs technischer Systeme und Anlagen in unserer Klinik zustandig. Dazu
gehoren die Wartung, Instandhaltung, Reparatur sowie die Durchfiihrung wiederkehrender Priifungen gemaR
gesetzlichen Vorgaben, Normen und Herstellerangaben. Sie betreuen dabei Gerate und Anlagen und sorgen
dafiir, dass der reibungslose und sichere Betrieb innerhalb der Klinik jederzeit gewahrleistet ist.

Titel:
Installateur*in (all gender) mit (Nacht-)Bereitschaftsdienst

Standort:
Oberwart

BeschaftigungsausmaR:
Vollzeit

Eintrittsdatum:
nach Vereinbarung

Bewerbungsfrist:
16. Marz 2026

Karenzvertretung:
Nein
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lhr Wirkungsbereich:

Durchfiihrung von Montage-, Wartungs-, Reparatur- und Stérungsbehebungsarbeiten an gebaude-
technischen Anlagen (Heizung, Sanitar, Klima, Liftung, Kalte, Gas, Dampf, Prozesswasser) sowie aus-
gewadhlter Betriebsausstattung

Montage, Inbetriebnahme, Parametrierung sowie Optimierung von Steuer- und Regelkomponenten
inkl. Regelkreisen

Fehleranalyse und Stérungsbehebung an Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungssystemen der
Gebaudetechnik

Bedienung, Uberwachung und einfache Anpassungen der Gebiudeleittechnik

Einhaltung aller relevanten Normen und Herstellervorgaben

Storungsbehebung an allen gebdudetechnischen und logistischen Anlagen zur Aufrechterhaltung des
Betriebs im Rahmen der technischen Bereitschaft

Dokumentation von Wartungs- und Instandhaltungsmallnahmen sowie Pflege der Anlagen- und
Geratedaten im SAP PM

Koordination und Kontrolle von Fremdfirmen sowie Mitwirkung bei Ersatzteil- und Material-
beschaffung

Mitarbeit bei Instandhaltungs-, Optimierungs- und Energieeffizienzprojekten sowie Unterstiitzung bei
Risikoanalysen

lhr Fachgebiet:

abgeschlossene Ausbildung in der Gas-, Wasser-, Heizungs-, Luftungsinstallationstechnik (Geselle,
Werkmeister, Fachschule), idealerweise mit Spezialmodul Steuer- und Regeltechnik

fachlich einschlagige Erfahrung von mind. 3 Jahren, idealerweise im Gesundheitswesen oder als
Servicetechniker*in

Anwenderkenntnisse in SAP in den Modulen PS, PM von Vorteil

EDV-Kenntnisse (MS Office)

selbststandige und strukturierte Arbeitsweise

Bereitschaft zum technischen Rufbereitschaftsdienst sowie zu Mehrleistungen bei dienstlicher
Notwendigkeit

laufende Weiterbildungspflicht zur Erfillung der (ibertragenen Aufgaben/Berufsbild

Teamfahigkeit sowie ein freundliches, hofliches und engagiertes Auftreten

abgeschlossener Wehr- oder Wehrersatzdienst bei médnnlichen Bewerbern aus Osterreich

Ihre Aufnahme ist in einem Beschaftigungsausmal? von 100 % vorgesehen. Das Bruttojahresgehalt betragt,
bei entsprechender Qualifikation, auf Basis Vollzeit mind. € 47.490 (B1/6 - Stand 2025). Facheinschligige
Vordienstzeiten werden angerechnet.

66. Sonderférderung Heizungstausch 2026; Richtlinie zur Férderung fiir den Tausch eines
fossilen Heizungssystems und den Einbau von hocheffizienten alternativen Heizsystemen

1. Forderungsziel

Ziel der Forderung ist es, im Interesse der Energieeffizienz und des Klima- und Umweltschutzes durch
besondere Anreize wirksame Schwerpunkte im Hinblick auf die Einsparung von Energie und sonstigen elemen-
taren Ressourcen, eine moglichst effiziente Anwendung von Energie sowie den verstarkten Einsatz von alter-
nativen Energietragern im Bereich des Wohnbereiches zu setzen. Mit dieser Forderaktion soll der Umstieg des
bestehenden fossilen Heizungssystems auf ein hocheffizientes alternatives Heizsystem geférdert werden.
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Gleichzeitig ist auf eine thermische Sanierung der Gebaudehiille zu achten (vgl. Férderungsmoglichkeiten im
Bereich der Sanierung durch die Burgenlandische Wohnbauférderung), um den Energiebedarf zu reduzieren
und das alternative Heizsystem bereits auf den geringeren Energiebedarf auslegen zu konnen.

2. Forderungsgegenstand

(1) Gegenstand der Férderungen im Rahmen dieser Richtlinie ist die Gewahrung von nichtriickzahlbaren
Zuschiissen, wenn ein fossiles Heizungssystem entsorgt und durch ein hocheffizientes alternatives Heizsystems
in Ein- und Zweifamilienhausern sowie von Reihenh&dusern im Eigentum ersetzt wird.

(2) Die sodann neu errichteten hocheffizienten alternativen Heizsysteme missen zur Versorgung von priva-
ten Wohngebauden im Burgenland dienen. Eine iberwiegend private Nutzung der geforderten Anlage(n) muss
gewdhrleistet sein, d.h., die zu Wohnzwecken dienende Flache muss mehr als 50 % der Flache des Gesamtge-
bdudes betragen.

(3) Infrarotheizelemente sind im Hinblick auf die Forderung nach dieser Richtlinie einem hocheffizienten
alternativen Heizsystem gleichgestellt, wenn aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden ein Austausch auf
ein anderes hocheffizientes alternatives Heizsystem nicht moglich ist.

3. Forderungsvergabe

(1) In den Genuss von Forderungen kénnen nur natlrliche Personen die die 6sterreichische Staatsbirger-
schaft besitzen oder solchen Personen, nach dem Recht der Europdischen Union, aufgrund eines Staatsver-
trages, des Abkommens zur Schaffung des Europaischen Wirtschaftsraumes oder des Abkommens zwischen
der Europdischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft andererseits gleichgestellt sind, sofern die Anlage Giberwiegend privat genutzt wird.

(2) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss unmittelbar vor Erbringung des Ansuchens
und Gewahrung einer Férderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmaRig den Hauptwohnsitz
in Osterreich begriindet haben und Einkiinfte beziehen, die der Einkommensteuer in Osterreich unterliegen
oder auf Grund der Ausiibung einer Erwerbstatigkeit Betrdge an die gesetzliche Sozialversicherung in Oster-
reich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser enthalten. Einkilinften auf Grundlage anderer
landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einklinften als gleichgestellt.

(3) Dieser Regelung gleichgestellt gilt auch, wenn die Forderungswerberin oder der Férderungswerber recht-
maRig seit zumindest fiinf Jahren Einkiinfte bezogen hat, die der Einkommenssteuer in Osterreich unterliegen.

(4) Die Forderungswerberin oder der Forderungswerber muss im Objekt in dem die geférderte Anlage
errichtet werden soll den Hauptwohnsitz begriindet haben. Die Forderungswerberin oder der Férderungs-
werber kann auch eine nahestehende Person (im Sinne § 3 Z. 8 der Richtlinien zur Férderung der Sanierung
von Eigenheimen fiir den privaten Wohnbau) sein.

(5) Wird vom Bund im Rahmen der der Sonderforderaktion , Kesseltausch 2026“ fiir Private eine Forderung
gewahrt und diese vom Forderwerber durch eine entsprechende Férderabrechnung nachgewiesen, so kann
ohne weitere technische Priifung die Basisforderung deren Hohe gemaR Pkt. 4 Abs. 1 dieser Richtlinie berech-
net wird zugesichert werden.

(6) Die Forderung wird nach MaRgabe der vorhandenen Budgetmittel vergeben, ein Rechtsanspruch auf eine
Forderung besteht nicht. Flr das Jahr 2026 steht ein Gesamtfordervolumen von € 9.000.000 zur Verfligung,
wobei aus diesen Fordermitteln auch eine Abwicklung noch anhangiger Férderfalle der Forderrichtlinie 2025
erfolgt.

(7) Zu Unrecht erhaltene Férderungen sind zuriickzuerstatten.
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4. Hohe der Férderung

(1) Die Forderhohe fir den Tausch eines bestehenden, fossilen Heizungssystems auf ein hocheffizientes,
alternatives Heizsystem betragt 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten wobei die maximale Férderhohe
wie folgt begrenzt ist:

Bei Austausch eines fossilen Heizsystems (Ol, Gas, Kohle-/Koks-Allesbrenner und strombetriebene
Nacht- oder Direktspeicherdfen) wird ein Basisforderbetrag von maximal € 2.000 gewahrt.

Ein Sozialzuschlag in Hohe von maximal € 500 wird Uber Antrag bei Erfiillung der unten unter Pkt. 4.2.
genannten Kriterien zum Basisférderbetrag hinzugerechnet.

Fir die Errichtung einer Warmwasserwarmepumpe in Zusammenhang mit eine Hauszentralheizung
liber Biomasse im Zuge des Heizungstausches wird ein Bonus in der Hohe von maximal € 300 gewahrt.
Sind die Einkommensgrenzen zur Teilnahme an der Sonderférderaktion ,,Sauber heizen fir Alle” ein-
gehalten wird ein Férderbetrag von maximal € 3.500 gewahrt, wobei keine weiteren Zuschlage und
Boni mehr gewahrt werden kdnnen.

(2) Ein Sozialzuschlag wird Uber Antrag dann gewahrt, wenn das Netto-Jahreshaushaltseinkommen aller im
Haushalt lebenden volljdhrigen Personen nach Pkt. 5 € 43.000 nicht (iberschritten wird. Die Uberpriifung
erfolgt nach Antragsstellung durch die Forderstelle. Die Hohe des Zuschlages betragt € 500.

(3) Forderbare Kosten sind die Kosten fiir die Neuerrichtung eines hocheffizienten alternativen Heizsystems
sowie die Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage.

(4) Handelt es sich bei der zu férdernden Anlage um ein Contracting-, Leasing- oder Mietmodel, so muss eine
Kopie des Leasingvertrages, die Gesamtkosten der Anlage sowie eine Anzahlung, welche zumindest der
Forderhdhe entspricht, nachgewiesen werden.

5. Ermittlung des Einkommens

(1) Zur Ermittlung des Anspruchs auf einen Sozialbonus ist folgendes Netto-Einkommen heranzuziehen:

a)

b)

d)

e)

Bei unselbstidndig Erwerbstdtigen und Pensions-, Renten-, Versorgungs- und Ruhegenussbezieher*in-
nen: Einkommen gemal 2 Abs. 3 Z 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBI. Nr.
400/1988, in der Fassung BGBI. | Nr. 20/2025, abztiglich der Sozialversicherungsbeitrage und der Lohn-
steuer.

Bei Bezieher*innen sonstiger Einkommen: das gemaR 2 Abs. 4 EStG 1988, BGBI. Nr. 400/1988, in der
Fassung BGBI. | Nr. 20/2025, zu ermittelnde Einkommen laut letztglltigem Einkommensteuerbe-
scheid, abzlglich der ausgewiesenen Einkommensteuer.

Bei nicht buchfiihrungspflichtigen Land- und Forstwirt*innen: 42 % des Einheitswertes.

Als Einkommen gilt auRerdem: Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Krankengeld, Sozialunterstiitzung
(vormals Mindestsicherung), Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Teilzeitbeihilfen, Ausgleichzulagen,
Auslandseinkiinfte aus einer nichtselbstandigen Tatigkeit und auslandische Pensionsbeziige, Witwen,
Witwer- und Waisenpensionen, von Bezieher*innen bis zum Geburtsjahrgang 2006.

Nicht einzubeziehen sind die Familienbeihilfe, in Geld bezogene Unterhaltsleistungen, Waisen-
pensionen, von Bezieher*innen ab dem Geburtsjahrgang 2008, Einkilinfte von Personen, ab dem
Geburtsjahrgang 2008, Kriegsopferentschadigung, Heimopferentschadigung, Einkiinfte wegen der
korperlichen Verfassung einer Person (Pflegegeld, Blindenhilfe, usw.), Wohnbeihilfen, Beihilfen, die
entweder zur Abdeckung des Mehraufwandes wegen koérperlicher und geistiger Behinderung oder
wegen Vorliegens von Hilflosigkeit und Pflegebediirftigkeit gewahrt werden sowie Studienbeihilfen.

(2) Das Netto-Jahreshaushaltseinkommen umfasst das anrechenbare Netto-Einkommen aller in einem Haus-
halt lebenden volljahrigen Personen eines Jahres, wobei zur Beurteilung jenes Jahr herangezogen wird,
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welches im Transparenzportal ab 2022 als letztes vor der Antragstellung aufscheint und mittels Abfrage gemaR
32 Abs. 6 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 (TDBG 2012), BGBI. I Nr. 99/2012, in der Fassung BGBI. | Nr.
169/2023 von der zustindigen Forderstelle abgefragt werden kann. Das zur Abwicklung dieser Forderung
berufene Hauptreferat Wohnbauférderung (Abt. 9 des Amts der Burgenlandischen Landesregierung) darf dazu
gemal § 11 Burgenlandisches Férderungstransparenzgesetz - Bgld. FTG Einkommensdaten aller im forderwer-
benden Haushalt lebenden Personen aus der Transparenzdatenbank abfragen und zum Zweck der Férderab-
wicklung gemaR § 12 Bgld. FTG verarbeiten.

(3) Die zustandige Forderstelle kann in besonders beriicksichtigungswiirdigen Fallen (Hartefalle), anstelle der
Einkommensdaten des zuletzt im Transparenzportal aufscheinenden Jahres, Einkommensnachweise der
letzten drei Monate zur Feststellung des Einkommens heranziehen und diese auf ein Netto-Jahreseinkommen
hochrechnen oder das Durchschnittsjahreseinkommen der letzten 3 Jahre als wesentliches Einkommen heran-
ziehen. Ein Hartefall liegt vor, wenn das tatsachliche Einkommen zum Zeitpunkt der Antragstellung, erheblich
von den im Transparenzportal aufscheinenden Einkommensdaten abweicht. Das Vorliegen eines Hartefalles ist
von der*dem Forderwerber*in glaubhaft zu machen. Die Beurteilung obliegt der zustéandigen Férderstelle und
ist schriftlich zu dokumentieren.

(4) Jedem Antrag auf Gewahrung der Foérderung sind folgende Einkommensunterlagen aller im Haushalt
lebender Personen als Nachweis des Einkommens gegebenenfalls beizulegen:

a) Nachweis Uber Sozialunterstiitzung (vormals Mindestsicherung);

b) Nachweis Gber den Bezug von Krankengeld;

c) Nachweis tUber von auslandischen Stellen bezogenes Einkommen; diese Unterlagen sind in deutscher
Sprache vorzulegen und in Euro mit dem Tagsatz der Antragstellung umzurechnen, allfillige Uberset-
zungskosten sind von der*dem Foérderwerber*in selbst zu tragen.

(5) Ist eine Abfrage im Transparenzportal gemal 7 Abs. 2 nicht erfolgreich oder technisch nicht méglich, weil
erforderliche Daten nicht zur Verfligung stehen oder das Ergebnis nicht schllssig erscheint, kann die zustandige
Forderstelle zur Feststellung des Einkommens erforderliche Unterlagen, wie beispielsweise Jahreslohnzettel
oder Einkommenssteuerbescheide, von der*dem Forderwerber*in nachfordern.

6. Allgemeine Forderungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme dieser Férderung ist, dass die Anlage von einem befugten
Unternehmen errichtet wird und ein entsprechendes Prif- und Abnahmeprotokoll vorgelegt wird, wobei die
saldierten Rechnungen samt Zahlungsnachweis die Basis fiir die Ermittlung der Férderungshohe darstellen.

(2) Vor Errichtung der zu fordernden Anlage sind samtliche erforderliche behordliche Bewilligungen einzu-
holen.

(3) Die Forderaktion fuir den Heizungstausch beginnt mit 1. Janner 2026 und endet mit 31. Dezember 2026
umzusetzen, wobei Forderantrage langstens bis zu 12 Monate nach Rechnungsdatum der Heizanlage, spates-
tens aber bis 31. Janner 2027 eingebracht werden kénnen.

(4) Prototypen oder gebrauchte Gerate werden nicht gefordert.

(5) Eine Foérderung von Anlagen zur Bereitstellung von Raumwéarme wird nur dann gewahrt, wenn ein
Anschluss an ein bestehendes Fern-/Nah-Warmenetz nicht moglich bzw. nicht wirtschaftlich ist. Der Nachweis
Uber den nicht wirtschaftlichen Anschluss an ein Fern-/Nah-Warmenetz ist vom Forderwerber zu erbringen.

(6) Geforderte Anlagen sind mindestens 10 Jahre zu betreiben, widrigenfalls die Forderung zuriickgefordert
werden kann.
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(7) Eine neuerliche Forderung eines hocheffizienten alternativen Heizsystems ist 15 Jahre nach Férderzusage
moglich. Es kann nur eine Hauszentralheizung geférdert werden.

(8) Doppelforderungen von Alternativenergieanlagen sind im Rahmen dieser Richtlinie in Bezug auf
offentliche Landesforderungen nicht zulassig. Eine Doppelférderung mit abgestimmten Sonderférderaktionen
des Bundes ist moglich. Eine Uberschreitung einer Férderquote von 100 % in der Kombination von abgestimm-
ten Bundes- und Landesforderung (Sonderforderaktionen) zum Tausch eines fossilen Heizsystems ist nicht
zulassig.

(9) Forderungsmissbrauch ist gem. Osterreichischem Strafgesetzbuch (§ 153 b StGB) strafbar und wird
erforderlichenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

7. Technische Fordervoraussetzungen fiir das Heizungssystem

(1) Wesentlich fiir die Wahl des neuen Heizungssystems ist die Anschlussmoglichkeit an ein hocheffizientes
Nah-/Fernwarmenetz. Ist dies gegeben, kann nur der Umstieg auf Nah/Fernwarme geférdert werden. Ist dies
nicht moglich, kann wahlweise ein Biomassen-Zentralheizungsgerat, eine Warmepumpe oder Infrarotheizele-
mente geférdert werden. In diesem Fall sind die spezifischen Forderungsbedingungen der jeweiligen Techno-
logie zu beachten. In jedem Fall ist die Altanlage auRer Betrieb zu nehmen und ordnungsgemaR zu entsorgen.

A. Heizungswdrmepumpen

(1) Einhaltung der EHPA-Gutesiegelkriterien® Abschnitt 2.1 , Technical Conditions” der EHPA regulations for
granting the international quality label for electrically driven heat pumps in der jeweils geltenden Version,
bestatigt durch ein unabhangiges Priifinstitut

(2) max. Vorlauftemperatur des Warmeabgabesystems von 55°C;

(3) Das eingesetzte Kaltemittel darf ein GWP von 2.000 nicht tGiberschreiten. Ab dem Forderjahr 2027 werden
die neuen Grenzen der F-Gase-Verordnung (EU Nr. 2024/573) zur Anwendung gebracht.

Liste der forderungsfahigen Warmepumpen unter

Ubersicht forderungsfihige Heizungssysteme | Umweltforderung (umweltfoerderung.at)

(4) Bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Warmepumpen < 100 kW férderungsfahig.

(5) keine Anschlussméglichkeit an eine hocheffiziente Nah-/Fernwarmeversorgung

B. Hauszentralheizung liber Biomasse

(1) Es werden Biomasse-Heizkessel gefordert, die einen Wirkungsgrad von mindestens 90 % bei Volllast auf-
weisen und Uber eine im Gerat eingebaute elektronische Leistungs- und Feuerungsregelung (Lambdasonde)
verfligen.

(2) Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie (UZ 37) im Volllastbetrieb und eines
Kesselwirkungsgrades von mind. 85 %, Informationen zu den férderungsfahigen Kesseltypen finden Sie in den
weiterfiihrenden Links unter

Ubersicht forderungsfihige Heizungssysteme | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

(3) Bei Ein-/Zweifamilienhausern sind nur Kessel < 100 kW férderungsfahig.

L EHpPA Gltesiegel: Weiterfiihrende Informationen unter: www.waermepumpe-austria.at/qualitaetssicherung oder www.ehpa.org
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(4) Keine Anschlussmdglichkeit an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwarmeversorgung

(5) Bei Errichtung einer Warmwasserwarmepumpe in Zusammenhang mit eine Hauszentralheizung lber
Biomasse im Zuge des Heizungstausches ist ein Bonus i.d.H. von € 300 moglich. Der Nachweis ist mittels Vorlage
der bezahlten Rechnungen zu erbringen.

C. Nah- und Fernwarmeanschliisse

(1) Die aus dem Nah- oder Fernwarmewerk bereitgestellte Warme muss zu einem Anteil von mindestens
80 % aus erneuerbaren Energietrdgern bestehen. Dieser Nachweis ist auf dem Abnahmeprotokoll der Forder-
stelle durch das Nah- oder Fernwarmeheizwerk zu erbringen. Als Nah- oder Fernwarmewerk gelten ausschliel3-
lich gewerbliche Betriebe mit mindestens 4 externen Abnehmern.

(2) Die Kosten des Anschlusses an das Nah- oder Fernwarmenetz miissen detailliert aufgeschliisselt und nach-
gewiesen werden (Grabungsarbeiten, Montagekosten, Material, Kosten der Sekundarseite, anteiligen Anla-
genkosten). Wenn der Hausanschluss bereits friiher eingeleitet wurde (ohne Anspruch auf Fordermittel) und
der Anschluss erst spater realisiert wurde, sind nur mehr die Anschlusskosten nachzuweisen.

D. Infrarotheizelemente

(1) Fur die Forderbarkeit von Infrarotheizelementen muss jedenfalls ein Energieausweis und eine Heizlastbe-
rechnung eines EN 12.831 vorliegen, auf deren Basis die Dimensionierung der Heizung erfolgt.

(2) Eine Forderbarkeit besteht flr Infrarotheizelemente nur insoweit als am zu beheizenden Objekt eine
Photovoltaikanlage mit zu mindestens 3 kWp betrieben wird.

(3) Die installierten Infrarotheizungselemente miissen zu mindestens 85 % der errechneten Gebaudeheizlast
abdecken.

(4) Nur forderbar, wenn aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden ein Austausch auf ein anderes hoch-
effizientes alternatives Heizsystem nicht moglich ist.

8. Erforderliche Unterlagen
(1) Vollstandig ausgefiilltes Antragsformular

(2) Im Falle der Bevollméachtigung eines Unternehmens mit der Abwicklung samtlicher Behérden- und
Forderungsformalitdten ist eine Vollmacht dem Ansuchen beizulegen.

(3) Saldierte, aufgeschliisselte Rechnungen und Zahlungsbestatigungen (ausgestellt auf den Férderwerber)
oder unterfertigter Contracting-, Miet-, Mietkauf- oder Leasingvertrag in Kopie

(4) Saldierte, aufgeschliisselte Rechnung(en) in Kopie sowie Zahlungsbestatigung(en) in Kopie der even-
tuellen Kosten der Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage

(5) Bestatigung eines befugten Unternehmens betreffend die ordnungsgemaRe Inbetriebnahme und ord-
nungsgemale Funktion der jeweiligen Anlage in Form des/der erforderlichen Abnahmeprotokolls/Abnahme-
protokolle der jeweiligen Anlagen

9. Antragstellung

(1) Der schriftliche Antrag auf Forderung oder wenn moglich auch als digitales Ansuchen (wenn auf der ent-
sprechenden Homepage eine digitale Antragstellung ermoglicht wird) samt digitaler Unterlagen nach diesen
Richtlinien ist grundsatzlich bis spatestens 12 Monate nach Rechnungslegung der Heizanlage bei der Forder-
stelle (wie bei Punkt 5.3) einzubringen.
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(2) Fehlende Unterlagen konnen von der Forderstelle telefonisch oder schriftlich nachgefordert werden.

(3) Forderungsantrage konnen erst dann bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollstandig
bei der Forderstelle eingebracht wurden. Sollten die erforderlichen Unterlagen der Férderstelle nicht innerhalb
von drei Monaten ab Antragseingang vollstandig zur Verfiigung gestellt werden, gilt der Forderungsantrag
grundsatzlich als zurtickgezogen.

Antragsunterlageneinbringung per E-Mail an:
post.a9-energie@bgld.gv.at

Antragstellung in Papierform an:

Amt der Burgenlandischen Landesregierung
Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Forderwesen
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

10. Duldungs- und Mitwirkungspflicht

(1) Die beglinstigte Person (Férderungswerber oder Férderungswerberin) hat den Organen der Burgen-
landischen Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Forderwesen, im folgenden Priiforgane
genannt, das Betreten des Grundstiickes, auf dem sich die geférderte Anlage befindet, zu gestatten.

(2) Die Pruforgane sind ermachtigt in Unterlagen, die fiir die Prifung des zu fordernden Objektes als notwen-
dig erachtet werden, Einsicht zu nehmen.

(3) Die Priiforgane kdénnen die zeitweilige Uberlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und
haben in diesem Fall die Aushandigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu bestatigen.

(4) Bei der Priifung der Anlage vor Ort hat der Férderwerber oder eine von ihm benannte Person anwesend
zu sein, Auskiinfte zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu leisten.

11. Schlussbestimmungen

Die zu férdernde Person erklart sich fiir Zwecke der Projektabwicklung im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bereit, dass alle bei der Abwicklung anfallenden nicht sensiblen personenbezogenen
Daten automatisationsunterstiitzt verarbeitet und die Daten zum Zwecke einer gemeinsamen und koordinier-
ten Forderabwicklung (Wohnbauforderung etc.) an andere Landes- und Bundesforderstellen weitergeleitet
werden dirfen.

12. Zeitlicher Geltungsbereich:

Diese Richtlinie tritt am 1. Janner 2026 in Kraft und mit 31. Dezember 2026 wieder aulRer Kraft. Antrage die
bis zum 31. Janner 2027 einlangen konnten trotz AuRerkrafttreten nach diesen Férderrichtlinien enderledigt
werden.

Die Vorsitzende:
Haider-Wallner
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67. Richtlinie 2026 zur Férderung von nachhaltigen Technologien zur Okoenergieerzeugung
sowie zur Steigerung der Energieeffizienz

1. Férderungsziel

Ziel der Forderung ist es, im Interesse der Energieeffizienz und des Klima- und Umweltschutzes durch
besondere Anreize wirksame Schwerpunkte im Hinblick auf die Einsparung von Energie und sonstigen elemen-
taren Ressourcen, eine moglichst effiziente Anwendung von Energie sowie den verstarkten Einsatz von alter-
nativen Energietragern im Wohnbereich zu setzen. Gleichzeitig ist auf eine thermische Sanierung der Gebau-
dehiille zu achten (vgl. Férderungsmoglichkeiten im Bereich der Sanierung durch die Burgenldandische Wohn-
bauforderung), um den Energiebedarf zu reduzieren und das alternative Heizsystem bereits auf den geringeren
Energiebedarf auslegen zu kénnen.

2. Forderungsgegenstand

(1) Gegenstand der Forderungen im Rahmen dieser Richtlinien ist die Gewahrung von nichtriickzahlbaren
Zuschiissen, wenn ein bestehendes, erneuerbares aber veraltetes und ineffizientes Heizsystem durch ein hoch-
effizientes alternatives Heizsystem ersetzt wird (sofern damit eine Steigerung der Endenergieeffizienz verbun-
den ist), sowie fir die Errichtung von thermischen Solaranlagen und Regen- und Brunnenwassernutzungsan-
lagen in bzw. auf Ein- und Zweifamilienhdusern und Reihenhdusern im Eigentum.

(2) Die Anlagen miissen zur Versorgung von privaten Wohngebauden im Burgenland dienen. Eine Gberwie-
gend private Nutzung der geforderten Anlage(n) muss gewahrleistet sein, d.h., die zu Wohnzwecken dienende
Flache muss mehr als 50 % der Flache des Gesamtgebdudes betragen.

(3) Gefordert wird ausschlielich der Tausch eines mindestens 15 Jahre alten Heizsystems (Warmepumpe,
Holzheizung) sowie die Errichtung thermischer Solaranlagen.

3. FérderungsmafBnahmen
Im Rahmen dieser Richtlinien kdnnen nachfolgende MaRnahmen geférdert werden:

Tausch von bestehenden erneuerbaren Heizsystemen sowie die Errichtung von thermischen Solaranlagen
zur Erzeugung von Energie fiir die Bereitstellung von Raumwarme und Warmwasser auf Basis erneuerbarer
Energie und zur Einsparung von Energie sowie anderen elementaren Ressourcen.

4. Férderungsvergabe

(1) In den Genuss von Forderungen kénnen nur natiirliche Personen die die sterreichische Staatsbiirger-
schaft besitzen oder solchen Personen gleichgestellt sind, nach dem Recht der Europaischen Union, aufgrund
eines Staatsvertrages, des Abkommens zur Schaffung des Europaischen Wirtschaftsraumes oder des Abkom-
mens zwischen der Européaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits kommen, sofern die Anlage liberwiegend privat genutzt wird.

(2) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss unmittelbar vor Erbringung des Ansuchens
und Gewahrung einer Férderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmalig den Hauptwohnsitz
in Osterreich begriindet haben und Einkiinfte beziehen, die der Einkommensteuer in Osterreich unterliegen
oder auf Grund der Ausiibung einer Erwerbstatigkeit Betrdge an die gesetzliche Sozialversicherung in Oster-
reich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser enthalten. Einkiinften auf Grundlage anderer
landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkilinften als gleichgestellt.

(3) Dieser Regelung gleichgestellt gilt auch, wenn die Férderungswerberin oder der Forderungswerber recht-
maRig seit zumindest fiinf Jahren Einkiinfte bezogen hat, die der Einkommenssteuer in Osterreich unterliegen.

86

Landesamtsblatt 10. Stiick vom 6. Marz 2026



(4) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss im Objekt in dem die geférderte Anlage errich-
tet werden soll den Hauptwohnsitz begriindet haben. Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber
kann auch eine nahestehende Person (im Sinne § 3 Z. 8 der Richtlinien zur Férderung der Sanierung von Eigen-
heimen fiir den privaten Wohnbau) sein.

(5) Die Forderung kann sowohl zusatzlich zu anderen Forderungen im Rahmen einer Neuerrichtung oder
umfassenden Sanierung von Wohngebauden als auch als einzelne MaRnahme gewahrt werden.

(6) Die Forderung wird nach MaRgabe der vorhandenen Budgetmittel vergeben, ein Rechtsanspruch auf eine
Forderung besteht nicht. Fir das Jahr 2026 steht ein Gesamtfordervolumen von € 1.000.000 zur Verflgung,
wobei aus diesen Fordermitteln auch eine Abwicklung noch anhangiger Forderfille der Forderrichtlinie 2025
erfolgt.

(7) Zu Unrecht erhaltene Forderungen sind zuriickzuerstatten.

5. Erforderliche Unterlagen
(1) Vollstandig ausgefiilltes und unterzeichnetes Antragsformular

(2) Im Falle der Bevollméachtigung eines Unternehmens mit der Abwicklung samtlicher Behérden- und
Forderungsformalitaten ist eine Vollmacht dem Ansuchen beizulegen.

(3) Saldierte, aufgeschliisselte Rechnung(en) in Kopie sowie Zahlungsbestatigung(en) oder unterfertigter
Contracting-, Mietkauf- oder Leasingvertrag in Kopie der jeweiligen Anlage(n) - ausgestellt auf den Forderwer-
ber

(4) Bestatigung eines befugten Unternehmens betreffend die ordnungsgemale Inbetriebnahme und
ordnungsgemaRe Funktion der jeweiligen Anlage in Form des/der erforderlichen Abnahmeprotokolls/Abnah-
meprotokolle der jeweiligen Anlagen

(5) Nachweis Uber die Erfiillung der technischen Voraussetzungen in Kopie

(6) Samtliche Unterlagen des Forderantrags sind entweder gescannt digital (in PDF - Format) oder in Kopie
vorzulegen. Die {ibermittelten Unterlagen werden nicht retourniert, sondern nach der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist vernichtet.

Samtliche erforderliche aktuelle Unterlagen (wie zB Antragsformular, Richtlinien) sind unter
https://www.burgenland.at/themen/bauen/wohnen/energie-neu/alternativenergieanlagen-foerderung/ er-
haltlich.

6. Antragstellung

(1) Der schriftliche Antrag auf Forderung oder wenn moglich auch als digitales Ansuchen (wenn auf der ent-
sprechenden Homepage eine digitale Antragstellung ermoglicht wird) samt digitaler Unterlagen nach diesen
Richtlinien ist grundsatzlich bis spatestens 6 Monate nach Fertigstellung der Anlage bei der Forderstelle (wie
bei Punkt 5) einzubringen. Bei Vorhaben, die erst mit der Erteilung der Benitzungsfreigabe bzw. Fertig-
stellungsanzeige des Wohnobjektes oder der Inbetriebnahme durch das ausfiihrende Unternehmen als abge-
schlossen gelten, gilt die 6 Monatsfrist ab Vorlage der Fertigstellungsanzeige bei der Baubehorde.

Antragstellung Per E-Mail an:
post.a9-energie@bgld.gv.at
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Antragstellung in Papierform an:

Amt der Burgenlandischen Landesregierung
Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Forderwesen
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

(2) Forderantrage kdnnen erst dann bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollstandig bei
der Forderstelle eingebracht wurden.

(3) Sollten die erforderlichen Unterlagen der Férderstelle nicht innerhalb von sechs Monaten ab Antragsein-
gang vollstandig zur Verfiigung gestellt werden, gilt der Forderantrag grundsatzlich als zurtickgezogen.

7. Hohe der Forderung

Die Forderhohe betragt grundsatzlich 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bei Anlagen, die mit
erneuerbaren Energietragern betrieben werden sowie bei Anlagen, die mit nicht erneuerbaren Energietragern,
aber mit besonders energiesparenden Technologien ausgestattet sind wobei die Grund- und Hochstbetrage
(= maximal mogliche Férderhohe) entsprechend nachfolgender Tabelle begrenzt sind.

MASSNAHME G.rundbetrag
bis zu [€]
Thermische Solaranlage fiir Warmwasserbereitung 500
Heizungswarmepumpen (Erd- oder Wasserwarmepumpe) 1.200
Heizungswarmepumpen (Luftwdrmepumpen) 1.000
Thermische Solaranlage fiir Heizungsunterstiitzung 800
Hauszentralheizung liber Biomasse 1.200
Fernwarmeanschlisse 800
Regen- oder Brunnenwassernutzungsanlagen 1.000

8. Allgemeine Férderungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme einer Forderung ist, dass die Anlage von einem befugten Unter-
nehmen errichtet wird und ein entsprechendes Priif- und Abnahmeprotokoll vorgelegt wird, wobei die saldier-
ten Rechnungen samt Zahlungsnachweis die Basis fir die Ermittlung der Forderungshohe darstellen.

(2) Die Forderungsansuchen konnen bis langstens 6 Monate ab Rechnungsdatum eingebracht werden. Bei
Vorhaben, die erst mit der Erteilung der Beniitzungsfreigabe oder der Inbetriebnahme durch das ausfiihrende
Unternehmen als abgeschlossen gelten, gilt die 6-Monatsfrist ab Vorlage der Fertigstellungsanzeige bei der
Baubehorde.

(3) Prototypen oder gebrauchte Gerate werden nicht gefordert.

(4) Wassergefiihrte Biomasse-Feuerungsanlagen (in Verbindung mit einem Pufferspeicher von mind. 500
Liter), die im Wohnraum aufgestellt sind gelten als Hauszentralheizung.
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(5) Eine Forderung von Anlagen zur Bereitstellung von Raumwarme wird nur dann gewahrt, wenn ein
Anschluss an ein bestehendes Fern-/Nah-Warmenetz nicht wirtschaftlich ist. Der Nachweis tiber den nicht wirt-
schaftlichen Anschluss an ein Fern-/Nah-Warmenetz ist vom Foérderwerber zu erbringen.

(6) Geforderte Anlagen sind mindestens 10 Jahre zu betreiben, widrigenfalls die Forderung zurlickgefordert
werden kann.

(7) Eine neuerliche Férderung einer gleichen Anlage ist 15 Jahre nach der letzten Forderungszusicherung
moglich.

(8) Doppelférderungen von Alternativenergieanlagen sind im Rahmen dieser Richtlinie in Bezug auf samtliche
andere o6ffentliche Landes- oder Bundesforderungen nicht zulassig.

(9) Férderungsmissbrauch ist gem. 6sterreichischem Strafgesetzbuch (§ 153 b StGB) strafbar und wird erfor-
derlichenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

9. Technische Fordervoraussetzungen
1. Thermische Solaranlagen fiir Warmwasserbereitung

(1) Die Mindestkollektorfliche muss 6 m? betragen, ein Warmwasserspeicher (Boiler) mit mindestens 200
Liter Volumen ist vorzusehen.

(2) Zur Leistungsiiberwachung der Anlage ist eine geeignete Messeinrichtung, zB ein Warmemengenzahler
oder eine dafilir geeignete Steuerung, zu installieren.

(3) Forderhohe:
Basisforderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 500

2. Heizungswarmepumpen

(1) Einhaltung der EHPA-GUtesiegelkriterien® Abschnitt 2.1 ,Technical Conditions” der EHPA regulations for
granting the international quality label for electrically driven heat pumps in der letztglltigen Version, bestatigt
durch ein unabhéangiges Prifinstitut

(2) max. Vorlauftemperatur des Warmeabgabesystems von 55°C

(3) Das eingesetzte Kaltemittel darf ein GWP von 2.000 nicht tberschreiten. Ab dem Forderjahr 2027 werden
die neuen Grenzen der F-Gase-Verordnung (EU Nr. 2024/573) zur Anwendung gebracht. Liste der forderungs-
fahigen Warmepumpen unter:

Ubersicht forderungsfihige Heizungssysteme | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

(4) Bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Warmepumpen < 100 kW férderungsfihig.

(5) Kein Vorliegen einer Anschlussmaoglichkeit an eine hocheffiziente Nah-/Fernwarmeversorgung

3. Erdreich- oder Wasserwdarmepumpen

(1) Forderhohe:
Basisférderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 1.200

1 EHPA Gutesiegel: Informationen unter: www.waermepumpe-austria.at/qualitaetssicherung oder www.ehpa.org
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(2) Das eingesetzte Kaltemittel darf ein GWP von 2.000 nicht tiberschreiten. Ab dem Férderjahr 2027 werden
die neuen Grenzen der F-Gase-Verordnung (EU Nr. 2024/573) zur Anwendung gebracht. Liste der forderungs-
fahigen Warmepumpen unter:

Ubersicht forderungsfihige Heizungssysteme | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

4. Luftwarmepumpen

(1) Forderhohe:
Basisforderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 1.000

(2) Das eingesetzte Kaltemittel darf ein GWP von 2.000 nicht Giberschreiten. Ab dem Férderjahr 2027 werden
die neuen Grenzen der F-Gase-Verordnung (EU Nr. 2024/573) zur Anwendung gebracht.

Die Liste der forderungsfahigen Warmepumpen finden sie unter folgenden Link:

Ubersicht forderungsfihige Heizungssysteme | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

5. Thermische Solaranlage fiir Heizungsunterstiitzung

(1) Durch die Solaranlage muss ein jahrlicher Mindestdeckungsgrad von 15 % des Warmebedarfes fiir Raum-
heizung gewahrleistet sein. Der Nachweis ist durch Berechnung mit einer geeigneten Software zu erbringen.

(2) Zur Leistungstiberwachung der Anlage ist eine geeignete Messeinrichtung, zB ein Warmemengenzahler
oder eine dafiir geeignete Steuerung, zu installieren.

(3) Das Hauptheizsystem muss ausschliefllich mit Erneuerbarer Energie betrieben werden, ansonsten kann
die Anlage nur als thermische Solaranlage fiir Warmwasserbereitung gefordert werden.

In

(4) Die Kollektoren miissen das , Austria Solar-Gitesiegel“ oder zumindest ,Solar Keymark” aufweisen.

(5) Forderhohe:
Basisforderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 800

6. Hauszentralheizung liber Biomasse
(1) Es werden Biomasseheizkessel gefordert, die einen Wirkungsgrad von mindestens 85 % bei Volllast auf-

weisen und Uber eine im Gerat eingebauten elektronische Leistungs- und Feuerungsregelung (Lambdasonde)
verflgen.

(2) Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie UZ 37 (2025) im Volllastbetrieb und
eines Kesselwirkungsgrades von mind. 85 %, Informationen zu den férderungsfahigen Kesseltypen finden Sie
in den weiterfiihrenden Links unter

Ubersicht férderungsfihige Heizungssysteme | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

Bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Kessel < 100 kW férderungsfahig.

(3) Forderhohe:
Basisférderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 1.200

7. Nah- oder Fernwarmeanschliisse

(1) Die aus dem Nah- oder Fernwarmewerk bereitgestellte Warme muss zu einem Anteil von mindestens
80 % aus erneuerbaren Energietragern bestehen. Dieser Nachweis ist vom Nah- oder Fernwdrmewerk im
Abnahmeprotokoll zu erbringen. Als Nah- oder Fernwarmewerk gelten ausschlieBlich gewerbliche Betriebe mit
mindestens 4 externen Abnehmern.

90

Landesamtsblatt 10. Stiick vom 6. Marz 2026


https://www.umweltfoerderung.at/uebersicht-foerderungsfaehige-heizungssysteme
https://www.umweltfoerderung.at/uebersicht-foerderungsfaehige-heizungssysteme
https://www.umweltfoerderung.at/uebersicht-foerderungsfaehige-heizungssysteme

(2) Die Kosten des Anschlusses an das Nah- oder Fernwarmenetz miissen detailliert aufgeschliisselt und nach-
gewiesen werden (Grabungsarbeiten, Montagekosten, Material, Kosten der Sekundérseite, anteiligen Anla-
genkosten). Wenn der Hausanschluss bereits friiher eingeleitet wurde (ohne Anspruch auf Fordermittel) und
der Anschluss erst spater realisiert wurde, sind nur mehr die Anschlusskosten nachzuweisen.

(3) Férderhohe:
Basisforderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten bis zu € 800

8. Regen- oder Brunnenwassernutzungsanlagen

Regenwassernutzung:
(1) Das Fassungsvolumen des Regenwasserspeichers muss mindestens 4.500 Liter betragen.

(2) Die Regenwassernutzungsanlage muss vom Trinkwasserversorgungsnetz vollig getrennt sein und bei der
Nachspeisung mit Trinkwasser muss gewahrleistet sein, dass kein Brauchwasser in die Trinkwasseranlage
gelangen kann.

(3) Die Entnahmestellen des Regenwassers sind durch geeignete Schilder als solche deutlich kenntlich zu
machen.

(4) Alle vorhandenen WC-Anlagen sind an die Anlage anzuschlieBen.

Brunnenwassernutzung:
(5) Alle vorhandenen WC-Anlagen sind an die Anlage anzuschlieRen.

(6) Die Brunnenwassernutzungsanlage muss vom Trinkwasserversorgungsnetz vollig getrennt sein.

(7) Forderhohe:
Basisférderung: 30 % der anfallenden, anrechenbaren Kosten #* bis zu € 1.000

9. Duldungs- und Mitwirkungspflicht

(1) Die beglnstigte Person (Férderungswerber oder Férderungswerberin) hat den Organen der Burgenlandi-
schen Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Férderwesen, im folgenden Priiforgane genannt,
das Betreten des Grundstiickes, auf dem sich die gefoérderte Anlage befindet, zu gestatten.

(2) Die Pruforgane sind ermachtigt in Unterlagen, die fiir die Prifung des zu fordernden Objektes als notwen-
dig erachtet werden, Einsicht zu nehmen.

(3) Die Priiforgane kénnen die zeitweilige Uberlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und
haben in diesem Fall die Aushandigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu bestatigen.

(4) Bei der Priifung hat der Férderwerber oder eine von ihm benannte Person anwesend zu sein, Auskiinfte
zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu leisten.

10. Schlussbestimmungen

Die zu férdernde Person erklart sich fiir Zwecke der Projektabwicklung im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bereit, dass alle bei der Abwicklung anfallenden nicht sensiblen personenbezogenen
Daten automatisationsunterstiitzt verarbeitet und die Daten zum Zwecke einer gemeinsamen und koordinier-
ten Forderabwicklung (Wohnbauférderung etc.) an andere Landes- und Bundesfoérderstellen weitergeleitet
werden diirfen.

44 unter anrechenbare Kosten fallen: Zisterne, Pumpen und dazugehérige Komponenten (wie zB Regelung, DruckausgleichsgefiRe). Die Kosten fiir Montage (Ar-

beitszeit) sowie sonstiges Material werden mit einem Pauschalbetrag von € 400 zur Berechnung der Férderhohe herangezogen.
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11. Inkrafttreten und Ubergangsbestimmung

Die Richtlinie 2026 tritt am 1. Janner 2026 in Kraft und wird mit 31. Dezember 2026 wieder auRer Kraft
gesetzt.

Die Vorsitzende:
Haider-Wallner

68. Richtlinie zur Forderung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb

1. Férderungsziel

Ziel der Forderung ist es, im Interesse der Energieeffizienz und des Klima- und Umweltschutzes durch beson-
dere Anreize wirksame Schwerpunkte im Hinblick auf die Einsparung von Energie und sonstigen elementaren
Ressourcen, eine moglichst effiziente Anwendung von Energie im Bereich Mobilitdt zu setzen.

Weiteres Ziel dieser Richtlinie ist die Forderung von neuen elektrisch betriebenen PKW (Klasse M1), der Um-
bau von PKW (Klasse M1) auf nachweislich vollstindig elektrischen Betrieb, neuen elektrisch betriebenen
E-Leichtfahrzeugen (Klasse L6e und Klasse L7e), neuen elektrisch betriebenen einspurigen Kraftfahrzeugen
(E-Mopeds der Klasse L1e und E-Motorrader der Klasse L3e) einschlieBlich zweispurigen und dreirddrigen Elekt-
romobile fiir Pensionisten und gehbehinderte Personen sowie neuen Elektro-Transportradern. Diese Forde-
rung soll einen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen im Verkehrssektor leisten und auch auf Alternativ-
Antriebe aufmerksam machen.

2. Forderungsgegenstand

Gegenstand der Forderungen im Rahmen dieser Richtlinien ist die Gewahrung von nichtriickzahlbaren
Zuschissen fiir

(1) behordlich zugelassene neue bzw. neuwertige elektrisch betriebene PKW (Klasse M1), behdordlich zuge-
lassene neue bzw. neuwertige elektrisch betriebene E-Leichtfahrzeuge (Klasse L6e, Klasse L7e), behordlich zu-
gelassene neue bzw. neuwertige elektrisch betriebene einspurige Kraftfahrzeuge (wie E-Mopeds der Klasse L1le
und E-Motorrader der Klasse L3e),

(2) neue zweispurige Elektromobile flir Pensionisten und gehbehinderte Personen mit Bauartgeschwindig-
keit von max. 25 km/h und max. 600 W (§1 Abs. 2a lit.a und lit.b KFG), ausgenommen fahrzeugahnliches
Kinderspielzeug und dhnliche Bewegungsmittel mit Bauartgeschwindigkeit von max. 5 km/h und Fahrreifen-
durchmesser von max. 12 Zoll,

(3) neue Elektro-Transportrader (max. 600 W, Hochstgeschwindigkeit max. 25 km/h, Zuladegewicht exkl.
Fahrer mindestens 60 kG). Liste der forderfahigen Elektro-Transportrader:

Elektro-Transportrader

(4) Ladeinfrastruktur fir elektrisch angetriebene PKW oder E-Motorrdader (Wallbox oder intelligentes
Ladekabel).

Zuschisse kénnen nur bei Vorliegen der in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und nach
Malgabe der finanziellen Moglichkeiten des Landes Burgenland gewahrt werden. Auf die Gewahrung einer
Forderung besteht kein Rechtsanspruch.
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3. FérderungsmafBnahmen
Im Rahmen dieser Richtlinien kdnnen nachfolgende MaRnahmen gefordert werden:
Ankauf von Elektrofahrzeugen gemafR Aufstellung Punkt 6

4. Forderungsvoraussetzungen

(1) Zuschisse werden nur gewahrt, wenn ein gemal Pkt.2 genanntes Fahrzeug auf die Forderungswerber-
in/den Férderungswerber im Burgenland behdrdlich zugelassen ist (ausgenommen zweispurige Elektromobile
flir Pensionisten und gehbehinderte Personen).

Ein Fahrzeug gilt innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach der erstmaligen Zulassung sowie einer
Laufleistung von maximal 20.000 km als neuwertig. Es werden nur Fahrzeugankaufe von gewerblichen
Anbietern gefordert. Lasten- bzw. Nutzfahrzeuge werden nicht geférdert.

(2) Die Forderungsansuchen kénnen bis langstens 6 Monate ab Rechnungsdatum eingebracht werden.

(3) Elektro-PKW (Klasse M1) kénnen nur geférdert werden, wenn der Anschaffungspreis des Fahrzeugs unter
€ 50.000 liegt.

(4) Handelt es sich bei dem zu fordernden Fahrzeug um ein Leasingfahrzeug, so missen eine Kopie des
Leasingvertrages, die Gesamtkosten des Fahrzeuges sowie eine Anzahlung, welche zumindest der Férderhéhe
entspricht, nachgewiesen werden.

(5) Pro Antragsteller kann nur ein gemall Pkt. 2 genanntes Fahrzeug geférdert werden. Eine erneute
Forderung ist bei PKW (Klasse M1), E-Leichtfahrzeuge (Klasse L6e und L7e), E-Mopeds der Klasse Lle und
E-Motorrader der Klasse L3e oder Wallboxen erst 10 Jahre, bei allen (ibrigen nach dieser Richtlinie geforderten
Fahrzeuge erst 6 Jahre, nach der letzten Forderungszusicherung maoglich.

(6) Gefordert wird die Ladeinfrastrukur (Wallbox oder Standsaule) inkl. Installationsarbeiten durch dazu be-
fugte Unternehmen, sowie intelligente Ladekabel. Eine Liste der férderungsfahigen Ladegerate finden sie hier:

foerderungsfaehige kabel wallbox private2024.pdf (umweltfoerderung.at)

(7) Forderungsmissbrauch ist gem. osterreichischem Strafgesetzbuch (§ 153 b StGB) strafbar und wird erfor-
derlichenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

5. Forderungsvergabe

(1) In den Genuss von Férderungen konnen nur natirliche Personen mit Hauptwohnsitz im Burgenland die
die osterreichische Staatsbiirgerschaft besitzen oder solchen Personen gleichgestellt sind, nach dem Recht der
Europdischen Union, aufgrund eines Staatsvertrages, des Abkommens zur Schaffung des Europaischen Wirt-
schaftsraumes oder des Abkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits kommen, sofern die Anlage tiberwiegend
privat genutzt wird. Eine Forderung fiir gewerblich genutzte Fahrzeuge von Einzelunternehmen ist nicht
vorgesehen.

(2) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss unmittelbar vor Erbringung des Ansuchens
und Gewahrung einer Férderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmaRig den Hauptwohnsitz
in Osterreich begriindet haben und Einkiinfte beziehen, die der Einkommensteuer in Osterreich unterliegen
oder auf Grund der Ausiibung einer Erwerbstatigkeit Betrdge an die gesetzliche Sozialversicherung in Oster-
reich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser enthalten. Einkiinften auf Grundlage anderer
landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einklinften als gleichgestellt.
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(3) Dieser Regelung gleichgestellt gilt auch, wenn die Férderungswerberin oder der Férderungswerber recht-

maRig seit zumindest fiinf Jahren Einkiinfte bezogen hat, die der Einkommenssteuer in Osterreich unterliegen.

(4) Die Forderung wird nach MaRgabe der vorhandenen Budgetmittel vergeben, ein Rechtsanspruch auf eine

Forderung besteht nicht. Zu Unrecht erhaltene Forderungen sind zuriickzuerstatten.

(5) Das ForderausmaR ist flr Fahrzeuge mit Elektroantrieb fiir 2026 mit € 1.750.000 begrenzt, wobei aus
diesen Fordermitteln auch eine Abwicklung noch anhangiger Forderfélle der Férderrichtlinie 2025 erfolgt. Die

Forderaktion endet mit Verbrauch der Mittel, spatestens nach dem 31. Dezember 2026.

(6) Die Vergabe der Forderung erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens der Férderungsantrage.

6. Hohe der Forderung

Die Forderhohe ist in nachstehender Tabelle aufgelistet. Geférdert werden:

Art des forderbaren Fahrzeuges % bis €
Elektromobile fiir Pensionisten und gehbehinderte Personen, Neuanschaffung 30 % 400

E-Mopeds der Klasse L1e und E-Motorrader der Klasse L3e, Neuanschaffung 30% 500

E-Leichtfahrzeuge der Klasse L6e Neuanschaffung, max. 6 kW Hochstgeschw. 45 km/h 30% 500

E-Leichtfahrzeuge der Klasse L7e Neuanschaffung, max. 15 kW Hochstgeschw. 90 km/h 30 % 1.000
Elektro-Transportrader (max. 600 W, Hochstgeschwindigkeit max. 25 km/h, Zuladegewicht 30 % 300

exkl. Fahrer mindestens 60 kG)

Elektro-PKW (Klasse M1) - Neuanschaffung, Anschaffungspreis maximal € 50.000 10% 2.000
Elektrische Ladeinfrastruktur (Wallbox, Standsaule, intelligentes Ladekabel) 30 % 300

7. Erforderliche Unterlagen

(1) Vollstandig ausgefilltes unterzeichnetes Antragsformular (gesamtes Ansuchen) oder wenn méglich auch
als digitales Ansuchen (wenn auf der entsprechenden Homepage eine digitale Antragstellung ermoglicht wird)

(2) Saldierte Rechnung(en) sowie Zahlungsbestatigung(en) in Kopie und/oder ein giiltiger Leasingvertrag in

Kopie - ausgestellt auf den Forderwerber
(3) Zulassungsschein in Kopie
(4) oder Auszug der Genehmigungsdatenbank in Kopie

(5) Pensionisten- und/oder Behindertenausweis (fur Fahrzeuge gem. Pkt. 2) in Kopie

Samtliche erforderliche aktuelle Unterlagen (wie zB Antragsformular, Richtlinien, Erlduterungen) sind unter

Alternative Mobilitat - Land Burgenland erhaltlich.

Alle eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Forderstelle und werden nicht zurlickgesendet.

8. Antragstellung

Der schriftliche Antrag auf Forderung oder wenn maoglich auch als digitales Ansuchen (wenn auf der entspre-

chenden Homepage eine digitale Antragstellung erméglicht wird) samt digitaler Unterlagen nach diesen Richt-

linien ist spatestens 6 Monate ab Rechnungsdatum bei der Einreichstelle einzubringen.
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Antragstellung per E-Mail an:
post.a9-energie@bgld.gv.at

Antragstellung in Papierform an:

Amt der Burgenlandischen Landesregierung
Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Férderwesen
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

Info-Hotline: 057/600/2801
Fax: 057/600/2060

Fehlende Unterlagen kénnen von der Forderstelle telefonisch oder schriftlich nachgefordert werden. Forder-
antrage kdnnen erst dann bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollsténdig bei der Férder-
stelle eingebracht wurden. Sollten die erforderlichen Unterlagen der Forderstelle nicht innerhalb von sechs
Monaten ab Antragseingang vollstandig zur Verfligung gestellt werden, gilt der Forderantrag grundsatzlich als
zuriickgezogen.

Samtliche Unterlagen sind entweder gescannt digital (in PDF - Format) oder in Kopie vorzulegen. Die Uber-
mittelten Unterlagen werden nicht retourniert, sondern nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
vernichtet.

9. Duldungs- und Mitwirkungspflicht

(1) Die Foérderungswerberin/der Férderungswerber verpflichten sich die mit dem gegenstandlichen Antrag
vorgelegten Nachweise, detaillierten Originalrechnungen und Zahlungsbelege fiir die Dauer von 7 Kalender-
jahren ab dem Zeitpunkt der Durchfiihrung der geférderten MalRnahme gesichert aufzubewahren,

(2) Die Priforgane sind ermachtigt in Unterlagen, die fir die Priifung des zu férdernden Objektes als notwen-
dig erachtet werden, Einsicht zu nehmen.

(3) Die Priiforgane kénnen die zeitweilige Uberlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und
haben in diesem Fall die Aushandigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu bestatigen.

(4) Bei der Prifung hat der Férderwerber oder eine von ihm benannte Person anwesend zu sein, Auskiinfte
zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu leisten.

10. Schlussbestimmungen

Die zu férdernde Person erklart sich fiir Zwecke der Projektabwicklung im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bereit, dass alle bei der Abwicklung anfallenden nicht sensiblen personenbezogenen
Daten automatisationsunterstiitzt verarbeitet und die Daten zum Zwecke einer gemeinsamen und koordinier-
ten Forderabwicklung an andere Landes- und Bundesfoérderstellen weitergeleitet werden dirfen.

11. Inkrafttreten

Die Richtlinie zur Férderung von Fahrzeugen mit Alternativantrieb tritt mit 1. Jdnner 2026 in Kraft und gilt
bis 31. Dezember 2026 bzw. bis zur Ausschopfung der unter Punkt 5.5 genannten Fordermittel.

Die Vorsitzende:
Haider-Wallner
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69. Richtlinie 2026 zur Férderung von Stromspeichersystemen

1. Férderungsziel

Ziel der Forderung ist es, im Interesse der Energieeffizienz und des Klima- und Umweltschutzes Anreize fir
die Speicherung von elektrischer Energie auf solarer Basis zu schaffen und somit den Anteil an erneuerbaren,
CO2-armen bzw. CO2-freien Energietragern im Burgenland derart zu steigern, dass mittel- oder langfristig der
Grof3teil des Strombedarfs unabhangig von fossilen Energietragern abgedeckt werden kann.

2. Forderungsgegenstand

Gegenstand der Férderungen im Rahmen dieser Richtlinien ist die Gewadhrung von nichtriickzahlbaren
Zuschissen in bzw. auf Ein- und Zweifamilienhdusern, dazu gehéren auch Eigentimer von Reihenhdusern und
Eigentumswohnungen fur

(1) erstmalige Errichtung von Stromspeichersystemen mit einer férderbaren nutzbaren Speicherkapazitat bis
zu max. 20 kWh.

(2) die Nachriistung bestehender PV Anlagen mit einem Stromspeichersystem mit einer férderbaren nutzba-
ren Speicherkapazitat bis zu max. 20 kWh.

(3) die Erweiterung des Leistungsbereiches bestehender Stromspeichersystemen mit einer max. Gesamt-
leistung (Bestand mit Erweiterung) von 20 kWh.

Die Stromspeichersysteme miissen lber eine Zulassung durch eine autorisierte (europdische) Priifstelle ver-
flgen.

Das Stromspeichersystem muss zur Versorgung von privaten Wohngebauden im Burgenland dienen. Eine
Uberwiegend private Nutzung der geférderten Anlage muss gewahrleistet sein, d.h., die zu Wohnzwecken
dienende Flache muss mehr als 50 % des Gesamtgebdudes betragen.

3. Férderungsvergabe

(1) Eine Forderung kann nur gewahrt werden, wenn keine UST-Befreiung gemall § 28 Abs. 62 UStG 1994
vorliegt und eine Bundeférderung (insbesondere EAG-Investitionszuschuss oder Klima- und Energiefonds) ab-
gelehnt wurde oder nicht besteht. Besteht eine Bundesférderung ist diese zielstrebig vorrangig zu nutzen. Wird
es unterlassen zur Verfligung stehenden Bundesférderungen zu beantragen und derartige Forderantrage
zielstrebig zu verfolgen kann keine Landesférderung nach dieser Forderrichtlinie gewahrt werden.

(2) In den Genuss von Forderungen kénnen nur natlrliche Personen die die 6sterreichische Staatsbiirger-
schaft besitzen oder solchen Personen gleichgestellt sind, nach dem Recht der Europaischen Union, aufgrund
eines Staatsvertrages, des Abkommens zur Schaffung des Europdischen Wirtschaftsraumes oder des Abkom-
mens zwischen der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits kommen, sofern die Anlage Giberwiegend privat genutzt wird.

(3) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss unmittelbar vor Erbringung des Ansuchens
und Gewahrung einer Férderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmalig den Hauptwohnsitz
in Osterreich begriindet haben und Einkiinfte beziehen, die der Einkommensteuer in Osterreich unterliegen
oder auf Grund der Auslibung einer Erwerbstatigkeit Betrdge an die gesetzliche Sozialversicherung in
Osterreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser enthalten. Einkiinften auf Grundlage anderer
landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkilinften als gleichgestellt.

96

Landesamtsblatt 10. Stiick vom 6. Marz 2026



(4) Dieser Regelung gleichgestellt gilt auch, wenn die Forderungswerberin oder der Forderungswerber recht-
maRig seit zumindest fiinf Jahren Einkiinfte bezogen hat, die der Einkommenssteuer in Osterreich unterliegen.

(5) Die Forderungswerberin oder der Forderungswerber oder eine ihm nahestehende Person (im Sinne
§ 3 Z. 8 der Richtlinien zur Férderung der Sanierung von Eigenheimen flir den privaten Wohnbau), muss im
Objekt in dem die geférderte Anlage errichtet werden soll den Hauptwohnsitz begriindet haben.

(6) GemaR § 2 Bgld. Okoférderungsgesetz wird die Férderung nach MaRgabe der zur Verfiigung stehenden
Budgetmittel vergeben, ein Rechtsanspruch auf eine Férderung besteht nicht.

Das Gesamtforderausmald ist mit € 1.750.000 begrenzt, wobei aus diesen Fordermitteln auch eine Abwick-
lung noch anhéngiger Férderfalle der Forderrichtlinie 2025 erfolgt. Die Forderaktion endet mit Verbrauch der
Mittel, spatestens nach dem 31. Dezember 2026.

(7) Die Vergabe der Forderung erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens der vollstandigen Forderungs-
antrage.
(8) Zu Unrecht erhaltene Férderungen sind zuriickzuerstatten.

4. Hohe der Forderung
Im Rahmen der zur Verfligung stehenden Mittel kann fir

(1) Die Nachristung bestehender PV Anlagen mit einem Stromspeichersystem (gem. Pkt. 2.1) ein nichtriick-
zahlbarer Zuschuss in der Hohe von 30 % der férderfahigen Kosten bis max. 100 Euro je kWh nutzbarer Spei-
cherkapazitdt gewahrt werden. Die fir eine Forderung anerkennbare Hochstspeicherkapazitdt betragt
20 kWh.

(2) die Erweiterung des Leistungsbereiches bestehender Stromspeichersystemen (gem. Pkt. 2.2) ein nicht-
rickzahlbarer Zuschuss in der Héhe von 30 % der forderfahigen Kosten bis max. 100 Euro je kWpeak bzw. kWh
nutzbarer Speicherkapazitat. Die max. Gesamtleistung (Bestand mit Erweiterung) ist mit 20 kWh begrenzt.

(3) Handelt es sich bei der zu férdernden Anlage um ein Contracting-, Leasing- oder Mietmodel, so muss eine
Kopie des Leasingvertrages, die Gesamtkosten der Anlage sowie eine Anzahlung, welche zumindest der For-
derhoéhe entspricht, nachgewiesen werden.

5. Férderungsvoraussetzungen
(1) Eine Betriebserlaubnis muss vorliegen.
(2) Eigenbauanlagen, ,,plug and play” Systeme, Prototypen oder gebrauchte Anlagen werden nicht geférdert.

(3) Der Forderungsantrag ist grundsatzlich spatestens 6 Monate nach Rechnungsdatum der Anlage bzw.
Ablehnung der Foérderung durch eine andere vorrangige Landes- oder Bundesforderstelle einzubringen. Bei
Vorhaben, die erst mit der Erteilung der Benltzungsfreigabe bzw. Fertigstellungsanzeige des Wohnobjektes
oder der Inbetriebnahme durch das ausfihrende Unternehmen als abgeschlossen gelten, gilt die 6 Monatsfrist
ab Vorlage der Fertigstellungsanzeige bei der Baubehérde.

(4) Doppelforderungen von netzgefiihrten Stromerzeugungsanlagen auf solarer Basis und Stromspeichersys-
temen im Rahmen dieser Richtlinie und anderen o6ffentlichen Landes- oder Bundesférderungsstellen (EAG-In-
vestitionszuschuss, 0eMAG, Klima- und Energiefonds usw.) sind nicht zuldssig.

(5) Etwaige andere Landes- oder Bundesforderungen sind vorrangig zu nutzen.

(6) Geforderte Anlagen sind mindestens 10 Jahre zu betreiben, widrigenfalls die Forderung zuriickgefordert
werden kann.
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(7) Forderungsmissbrauch ist gem. 6sterreichischem Strafgesetzbuch (§ 153 b StGB) strafbar und wird
erforderlichenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

6. Erforderliche Unterlagen
(1) Vollstandig ausgefiillter Férderungsantrag
(2) Zulassung fiir das Stromspeichersystem durch eine autorisierte (europdische) Priifstelle

(3) Im Falle der Bevollméchtigung eines Unternehmens mit der Abwicklung samtlicher Behorden- und For-
derungsformalitdten ist eine Vollmacht dem Ansuchen beizulegen.

(4) Betriebserlaubnis des Netzbetreibers in Kopie
(5) Abnahmeprotokoll bzw. Installationsdokument tber die Errichtung eines Stromspeichersystems

(6) Rechnungen und Zahlungsbestatigungen (ausgestellt auf den Forderwerber) oder unterfertigter
Contracting-, Mietkauf- oder Leasingvertrag

(7) Samtliche Unterlagen sind entweder gescannt digital als PDF-Datei (oder in Kopie) vorzulegen. Etwaige
analog Ubermittelten Unterlagen werden nicht retourniert, sondern nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
vernichtet.

7. Antragstellung

(1) Der schriftliche Antrag auf Forderung nach diesen Richtlinien ist grundsatzlich bis spatestens 6 Monate
nach Fertigstellung der Anlage bei der Forderstelle (Punkt 5 Abs. 3) digital einzubringen. Bei Vorhaben, die erst
mit der Erteilung der Benlitzungsfreigabe bzw. der Fertigstellungsanzeige des Wohnobjektes oder der Inbe-
triebnahme durch das ausfiihrende Unternehmen als abgeschlossen gelten, gilt die 6 Monatsfrist ab Vorlage
der Fertigstellungsanzeige bei der Baubehorde.

Die Antragstellung erfolgt Gber ein Onlineformular iber die Homepage des Landes Burgenland unter:
https://www.burgenland.at/themen/bauen/wohnen/energie-neu/photovoltaik-und-speicheranlagen/
Nur in begriindeten Ausnahmefallen ist eine Antragstellung per Email oder in Papierform moglich an:

post.a9-energie@bgld.gv.at

Amt der Burgenlandischen Landesregierung
Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Férderwesen
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

(2) Fehlende Unterlagen konnen von der Forderstelle telefonisch oder schriftlich nachgefordert werden.

(3) Forderungsantrage konnen erst dann bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollsténdig
bei der Forderstelle eingebracht wurden. Sollten die erforderlichen Unterlagen der Forderstelle nicht innerhalb
von drei Monaten ab Antragseingang vollstandig zur Verfligung gestellt werden, gilt der Forderungsantrag
grundsatzlich als zuriickgezogen.

8. Duldungs- und Mitwirkungspflicht

(1) Die Férderungswerberin bzw. der Férderungswerber hat den Organen des Amtes der Burgenlandischen
Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Forderwesen, im folgenden Priiforgane genannt, das
Betreten des Grundstiickes auf dem sich die geforderte Anlage befindet zu gestatten.
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(2) Die Pruforgane sind erméchtigt, in Unterlagen, welche fiir die Prifung der zu fordernden Anlage als not-
wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen.

(3) Die Priiforgane kénnen die zeitweilige Uberlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und
haben in diesem Fall die Aushandigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu bestatigen.

(4) Bei der Priifung hat die Forderungswerberin bzw. der Forderungswerber oder eine von ihr oder ihm
benannte Person anwesend zu sein, Auskiinfte zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu leisten.

9. Schlussbestimmungen

Die zu férdernde Person erklart sich flir Zwecke der Projektabwicklung im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bereit, dass alle bei der Abwicklung anfallenden nicht sensiblen personenbezogenen
Daten automatisationsunterstiitzt verarbeitet und die Daten zum Zwecke einer gemeinsamen und koordinier-
ten Forderabwicklung (Wohnbauférderung etc.) an andere Landes- und Bundesforderstellen weitergeleitet
werden dirfen.

Fir Streitigkeiten aus dem Foérderverhaltnis gilt der Gerichtsstand Eisenstadt.
10. Inkrafttreten, Giiltigkeit

Die Richtlinie zur Forderung von netzgefihrten Stromerzeugungsanlagen auf solarer Basis tritt mit 1. Janner
2026 in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2026 bzw. bis zur Ausschépfung der unter Punkt 3.7 genannten
Fordermittel.

Die Vorsitzende:
Haider-Wallner

70. Sonderférderaktion ,, Sauber heizen fiir Alle” 2026; Richtlinie zur Férderung fiir den
Tausch eines fossilen Heizungssystems (Ol, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und
Elektrospeicheréfen) und den Einbau von hocheffizienten alternativen Heizsystemen*

1. Forderungsziel

Mit dem Forderungsangebot ,Sauber Heizen fiir Alle” (mehrstufiges Férderverfahren) wird der Ersatz eines
fossilen Heizungssystems durch eine klimafreundliche Technologie bei einkommensschwachen privaten Haus-
halten unterstiitzt.

Neben der Bundes- und Landesférderung konnen im Rahmen der Férderungsaktion ,,Sauber Heizen fiir Alle”
die umweltrelevanten und férderungsfahigen Kosten bis zur jeweiligen technologiespezifischen Kostenober-
grenze gefordert werden.

Einreichen konnen ausschlieRlich naturliche Personen im Ein-/Zweifamilienhaus/Reihenhaus. Gefordert
werden Leistungen, die ab dem Datum der Genehmigung des Forderungsantrages durch den Bund erbracht
wurden. Antrage, bei denen die Heizung vor Genehmigung geliefert wurde, kdnnen nicht geférdert werden.

Ziel der Férderung ist es, im Interesse der Energieeffizienz und des Klima- und Umweltschutzes durch beson-
dere Anreize wirksame Schwerpunkte im Hinblick auf die Einsparung von Energie und sonstigen elementaren
Ressourcen, eine moglichst effiziente Anwendung von Energie sowie den verstarkten Einsatz von alternativen
Energietragern im Bereich des Wohnbereiches zu setzen. Mit dieser Sonderférderaktion soll der Umstieg von
einem bestehendem fossilen Heizungssystems auf ein hocheffizientes alternatives Heizsystem gefdrdert
werden.
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2. Forderungsgegenstand

(1) Gegenstand der Forderungen im Rahmen dieser Richtlinie ist die Gewahrung von nichtriickzahlbaren
Zuschiissen, wenn ein altes fossiles Heizungssystem (Ol, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektrospeicher-
ofen) entsorgt und durch ein hocheffizientes alternatives Heizsystems in Ein- und Zweifamilienhdusern sowie
von Reihenhdusern im Eigentum ersetzt wird.

(2) Die sodann neu errichteten hocheffizienten alternativen Heizsysteme missen zur Versorgung von priva-
ten Wohngebauden im Burgenland dienen. Eine iberwiegend private Nutzung der geférderten Anlage(n) muss
gewdhrleistet sein, d.h., die zu Wohnzwecken dienende Flache muss mehr als 50 % der Flache des Gesamtge-
baudes betragen.

3. Forderungsvergabe

(1) In den Genuss von Forderungen kénnen nur natiirliche Personen die die Osterreichische Staatsbirger-
schaft besitzen oder solchen Personen gleichgestellt sind, nach dem Recht der Europdischen Union, aufgrund
eines Staatsvertrages, des Abkommens zur Schaffung des Europdischen Wirtschaftsraumes oder des Abkom-
mens zwischen der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits kommen, sofern die Anlage Giberwiegend privat genutzt wird.

(2) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber muss unmittelbar vor Erbringung des Ansuchens
und Gewahrung einer Férderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmaRig den Hauptwohnsitz
in Osterreich begriindet haben und Einkiinfte beziehen, die der Einkommensteuer in Osterreich unterliegen
oder auf Grund der Ausilibung einer Erwerbstatigkeit Betrdge an die gesetzliche Sozialversicherung in
Osterreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser enthalten. Einkiinften auf Grundlage anderer
landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einklinften als gleichgestellt.

(3) Dieser Regelung gleichgestellt gilt auch, wenn die Forderungswerberin oder der Forderungswerber recht-
maRig seit zumindest fiinf Jahren Einkiinfte bezogen hat, die der Einkommenssteuer in Osterreich unterliegen.

(4) Die Forderungswerberin oder der Férderungswerber, muss min. 50 % Eigentiimer sein und im Objekt, in
dem die geférderte Anlage errichtet werden soll, den Hauptwohnsitz vor dem 31. Dezember 2024 begriindet
haben.

(5) Die Forderung wird nach MaRgabe der vorhandenen Budgetmittel vergeben, ein Rechtsanspruch auf eine
Forderung besteht nicht.

(6) Zu Unrecht erhaltene Férderungen sind zurlickzuerstatten.
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4. Hohe der Férderung

Die Foérderung wird in Form eines einmaligen, nicht rlickzahlbaren Investitionskostenzuschusses in Ergdnzung
zur Basisforderung des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes bis zur jeweiligen technologiespezifischen
Kostenobergrenze (Maximale Gesamtforderung) vergeben.

Technologie Kostenobergrenze
(Maximale Gesamtforderung)*
Anschluss Fernwarme 28.469 Euro
Installation Pellet- oder Hackgutkessel 36.180 Euro
Installation Scheitholzkessel 30.055 Euro
Installation Luft/Wasser Warmepumpe 25.586 Euro
Installation Sole/Wasser Warmepumpe 37.550 Euro

*Es handelt sich hierbei um die umweltrelevanten und férderungsfahigen Kosten.
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5. Forderungsfihige Kosten

Die Heizungsanlage muss von einer befugten Fachkraft fach- und normgerecht installiert werden. Anlagen,
die in Eigenregie errichtet werden, sind somit von der Férderungsaktion ausgeschlossen. Des Weiteren missen
Rechnungen auf den/die Antragstellerin personlich lauten sowie auf die im Antrag angegebene Standort-
adresse des Heizungssystems ausgestellt sein. Die forderungsfahigen Kosten setzen sich zusammen aus den
umweltrelevanten Kosten fir die Anlage sowie fiir Planung und Montage.

Forderungsfahige
MaRBnahme

Forderungsfahige Kosten

Nicht forderungsfahige Kosten

Nah-/Fernwirmean-
schluss

Planungskosten, Anschlusskosten,
Ubergabestation, Einbindung ins
Heizungssystem, Rohrleitungen in der
Heizungszentrale, zentrale
Heizungsregelung, Pumpen, Ventile,
Pufferspeicher, Boiler, Grabungsarbeiten
und weitere fiir den Betrieb relevante
Anlagenteile, Demontage- und
Entsorgungskosten fiir auBer Betrieb
genommene Kessel und Tankanlagen;
Heizlastberechnung

Warmeverteilung im Gebaude
(Rohrleitungen, Steigleitungen etc.),
Einzelraumregelungen,
Thermostatventile

Holzzentralheizungsgerat

Planungskosten, Kessel, Brennstoffbeschi-
ckung (zB Forderschnecke),

Einbindung ins Heizungssystem, zentrale
Heizungsregelung, Elektroinstallationen fir
die Heizung, Pufferspeicher, Boiler,
Kaminsysteme, erforderliche bauliche
Arbeiten im Bereich des Heizraums und
Brennstofflagers, Gewebe-/Blechtank,
Kamingutachten, Demontage- und
Entsorgungskosten fiir auBer Betrieb
genommene Kessel und Tankanlagen;

Heizlastberechnung

Warmeverteilung im Gebaude
(Rohrleitungen, Steigleitungen etc.),
Einzelraumregelungen,
Thermostatventile,

Einzel6fen ohne
Warmeverteilsystem

Warmepumpe

Planungskosten, Warmepumpe,
Warmequellenanlage (Tiefenbohrung,
Erdkollektoren etc. inkl. Grabungsarbeiten),
Einbindung ins Heizungssystem, zentrale
Heizungsregelung, Speicher, Boiler,
Elektroinstallationen fiir die Heizung,
Demontage- und Entsorgungskosten fiir
auBer Betrieb genommene Kessel- und
Tankanlage, Heizlastberechnung

Brauchwasserwarmepumpen

(ausgenommen sind Gerate mit inte-
griertem Warmwasserspeicher),
Gebaude

(Rohrleitungen, Steigleitungen etc.),

Warmeverteilung  im

Einzelraumregelungen, Thermostat-
ventile

6. Mogliche Héhe der Landesforderung

(1) Die Férderhohe fiir den Tausch eines bestehenden fossilen Heizungssystems (Ol, Gas, Kohle/Koks-Alles-
brenner und Elektrospeicheréfen) auf ein hocheffizientes alternatives Heizsystem betragt grundsatzlich 30 %
der anfallenden, anrechenbaren Kosten, wobei diese begrenzt ist mit maximal € 3.500.
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(2) Forderbare Kosten sind vor allem die Kosten fir die Neuerrichtung eines hocheffizienten alternativen
Heizsystems, die Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage.

7. Allgemeine Forderungsvoraussetzungen

(1) Einkommensschwacher Haushalt der untersten zwei Einkommensdezile in Osterreich (STATISTIK AUS-
TRIA, EU-SILC 2024, berechnet am 18. Juni 2025 (Veroffentlichung EU-SILC 2024: April 2025)). Bezogen auf
einen Einpersonenhaushalt entspricht das einem Monatseinkommen von netto bis zu 1.867 Euro (zwolf Mal
inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Bei Mehrpersonenhaushalten kommen je nach Zusammensetzung
entsprechende Gewichtungsfaktoren der Statistik Austria zur Anwendung. Das sind ein Faktor 0,5 fir jeden
zusatzlichen Erwachsenden und 0,3 fir jedes zusatzliche Kind.

Zu den untersten zwei Einkommensdezile werden auch Haushalte gerechnet, die iber eine aufrechte Zusage
flir eine ORF-Beitrags-Befreiung oder lber den Bezug einer Sozialhilfe verfiigen.

Als Nachweis des Einhaltens der Einkommensgrenzen gelten jedenfalls giiltige Bestatigungen tGber den Bezug
einer Sozialhilfe, oder der Bezug einer Ausgleichszulage, oder der Bezug von Notstandshilfe, das Vorliegen ei-
ner ORF-Beitrags-Befreiung. Gegebenenfalls konnen auch andere Leistungen/Befreiungen - wie zB die Wohn-
beihilfe - als Nachweis gelten, sofern damit die Einhaltung der oben dargestellten Einkommensgrenzen
gewadbhrleistet ist. Liegt keiner der genannten Nachweise vor, dann ist die Einkommensermittlung nach MaR-
gabe der Wohnbeihilfenmethode im jeweiligen Bundesland vorzunehmen:

Antragsberechtigt fur eine soziale Zusatzforderung ist der/die Gebdudeeigentiimer/eigentiimerin eines
Ein-/Zweifamilienhaus/Reihenhaus mit Hauptwohnsitz am Projektstandort. Der Hauptwohnsitz muss vor dem
31. Dezember 2024 begriindet worden sein.

(2) Positive Forderungszusage der Bundes- und Landesférderungsstelle betreffend der Basisforderungen.

(3) Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme dieser Sonderférderung ist, dass die Anlage von einem befugten
Unternehmen errichtet wird und ein entsprechendes Priif- und Abnahmeprotokoll vorgelegt wird, wobei die
saldierten Rechnungen samt Zahlungsnachweis die Basis fiir die Ermittlung der Férderungshohe darstellen.

(4) Vor Errichtung der zu fordernden Anlage sind samtliche erforderliche behordliche Bewilligungen einzu-
holen.

(5) Der Heizkesseltausch samt Einreichung der Endabrechnungsunterlagen ist innerhalb von 9 Monaten ab
Genehmigung durch den Bund umzusetzen. Die Registrierung bzw. die Férderungsansuchen kénnen von 1.
Janner 2026 bis 31. Dezember 2026 bei der Férderstelle des Bundes online eingebracht werden.

Bitte beachten Sie, dass Registrierungen und Links fiir die Antragstellung nach jeweils 9 Monaten seitens
Bund storniert werden, wenn keine Antragstellung erfolgt.

(6) Eine Forderung von Anlagen zur Bereitstellung von Raumwarme wird nur dann gewahrt, wenn ein
Anschluss an ein bestehendes Fern-/Nah-Warmenetz nicht wirtschaftlich ist. Der Nachweis tiber den nicht wirt-
schaftlichen Anschluss an ein Fern-/Nah-Warmenetz ist vom Forderwerber zu erbringen.

(7) Geforderte Anlagen sind zu mindestens 10 Jahre zu betreiben, widrigenfalls die Férderung zurtickgefor-
dert werden kann.

(8) Eine neuerliche Férderung einer gleichen Anlage ist 10 Jahre nach Férderzusage moglich.

(9) Es kann nur eine Hauszentralheizung geférdert werden.
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(10) Doppelférderungen von Alternativenergieanlagen sind im Rahmen dieser Richtlinie in Bezug auf 6ffent-
liche Landesférderungen nicht zuldssig (ausgenommen Sonderférderaktionen). Eine Doppelférderung mit
abgestimmten Sonderférderaktionen des Bundes ist moglich.

(11) Férderungsmissbrauch ist gem. Osterreichischem Strafgesetzbuch (§ 153 b StGB) strafbar und wird
erforderlichenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
8. Technische Férdervoraussetzungen fiir das Heizungssystem

Wesentlich fiir die Wahl des neuen Heizungssystems ist die Anschlussmdglichkeit an ein klimafreundliches
oder hocheffizientes Nah-/Fernwarmenetz. Ist dies gegeben, kann nur der Umstieg auf Nah-/Fernwarme ge-
fordert werden. Ist dies nicht moglich, kann wahlweise ein Holzzentralheizungsgerat oder eine Warmepumpe
gefordert werden. Bitte beachten Sie die spezifischen Férderungsbedingungen der jeweiligen Technologie. In
jedem Fall ist die Altanlage (Kessel) auRer Betrieb zu nehmen und ordnungsgemaR zu entsorgen.

A. Heizungswarmepumpen

(1) Einhaltung der EHPA-Gitesiegelkriterien in der jeweils geltenden Fassung, bestéatigt durch ein unabhéan-
giges Prufinstitut

(2) Max. Vorlauftemperatur des Warmeabgabesystems von 55°C

(3) Es werden nur Anlagen mit einem Kiltemittel mit einem GWP?! <150 geférdert. Liste der férderungs-
fahigen Warmepumpen unter Sauber Heizen fir Alle 2026

(4) Bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Warmepumpen < 100 kW férderungsfahig.

(5) keine Anschlussméglichkeit an eine hocheffiziente Nah-/Fernwarmeversorgung

1 GWP-Bewertung nach F-Gase VO EU 2024/573
B. Hauszentralheizung liber Biomasse

Es werden Biomasseheizkessel geférdert, die einen Wirkungsgrad von mindestens 90 % bei Volllast aufwei-
sen und Uber eine im Gerat eingebauten elektronische Leistungs- und Feuerungsregelung (Lambdasonde) ver-
flgen.

(1) Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie (UZ 37/2025) im Volllastbetrieb und
eines Kesselwirkungsgrades von mind. 85 % (Informationen zu den férderungsfahigen Kesseltypen finden Sie
in den weiterfiihrenden Links unter: Informationen zu férderungsfahigen Kesseln und Warmepumpen

(2) Bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Kessel < 100 kW férderungsfahig.
(3) Keine Anschlussmaoglichkeit an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwarmeversorgung
C. Klimafreundlicher oder Hocheffiziente Nah-/Fernwarmeanschliisse

Gefordert werden klimafreundliche Nah-/Fernwarmeanschliisse, bei denen zumindest 50 % der Energie aus
erneuerbaren Quellen bzw. 75 % der Warme aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen oder 50 % einer Kombination
dieser Energien/Warmen stammt.
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9. Antragstellung
Zeitpunkt der Antragstellung

Schritt 1 - Die Registrierung mit lhrer konkreten Projektidee erfolgt ausschlieRlich online unter
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/sauber-heizen-fuer-alle-2026 Registrierungen kdnnen ab
1. Janner 2026 so lange durchgefiihrt werden, wie Budgetmittel zur Verfligung stehen, langstens jedoch bis
31. Dezember 2026. Nach Abschluss der Registrierung werden |hre Gbermittelten Unterlagen an die zustandige
Landesférderungsstelle zur weiteren Uberpriifung - insbesondere der angefiihrten Einkommenssituation wei-
tergeleitet.

Diese Unterlagen bendtigen Sie bei der Registrierung:

Als Nachweis fiir das Vorliegen der fiir die Inanspruchnahme ,Sauber Heizen fir Alle” vorausgesetzten Ein-
kommensverhaltnisse ist der Bezug von Sozialhilfe, eine ORF-Beitrags-Befreiung oder alternativ der Bezug der
Wohnbeihilfe vorzulegen. Alternativ dazu ist das gemeinsame Haushaltseinkommen samtlicher im Haushalt
lebender Personen vorzulegen.

Privathaushaltsbestatigung oder Meldebestatigung aller im Haushalt lebender Personen vorzulegen.
Ein aktueller Grundbuchsauszug.

Schritt 2 - Die Durchfiihrung einer Energieberatung in Koordination mit der jeweiligen Landesforderungs-
stelle. Nach Prifung der formalen Bedingungen und positiver Bewertung durch die Landesférderungsstelle ist
eine umfassende Energieberatung durchzufiihren, welche Sie bei der konkreten Projektplanung, der Unter-
stitzung bei der Angebotseinholung und der Antragstellung untersttzt.

Schritt 3 - Die Antragstellung lhres konzeptionierten Projektes erfolgt online.

Diese Unterlagen bendtigen Sie zur Antragstellung:

e Das Energieberatungsprotokoll des jeweiligen Bundeslandes
e Projektkostenaufstellung inkl. der Angebote zu den jeweiligen Gewerken (Heizungssystem, Elektroin-
stallationen, etc.)

Nach Ubermittlung und Priifung der vollstindigen Antragsunterlagen erhalten Sie lhre Férderungsvertrige
zur Basisférderung des Bundes und vom Land Burgenland inkl. der Zusatzférderung ,Sauber Heizen fir Alle”.
Danach haben Sie 9 Monate Zeit fiir die Umsetzung lhres Projektes. Sollte es zu Verzogerungen bei der Projek-
tumsetzung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an die KPC.

Alle wichtigen Informationen und Forderungskriterien finden Sie im Informationsblatt 2026.

Hier geht es zur Online-Registrierung ,,Sauber Heizen fiir Alle” fir Private 2026

Bitte beachten Sie, dass Registrierungen und Links fiir die Antragstellung nach jeweils 9 Monaten storniert
werden, wenn keine Antragstellung erfolgt.

Um die Foérderung fir ,Sauber Heizen fir Alle” zu erhalten ist auch die Richtline der Burgenlandischen
Sonderforderaktion ,Sauber Heizen fiir Alle” 2026 einzuhalten!
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https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/sauber-heizen-fuer-alle-2026%20Registrierungen%20können%20ab%201
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/sauber-heizen-fuer-alle-2026%20Registrierungen%20können%20ab%201
https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/private/sauber_heizen_fuer_alle/SHFA2026_Infoblatt.pdf
https://www.meinefoerderung.at/webforms/sauheiz

10. Méglichkeit der Akontierung der Forderung

(1) Fir forderwerbende Personen die

a) Wohnbeihilfe, Sozialunterstiitzung (BMS) oder Sozialhilfe beziehen oder fiir die eine ORF-Beitragsbe-
freiung vorliegt und die tbrigen Forderbestimmungen erfiillen, oder

b) die Forderbestimmungen erfiillen und ein Ablehnungsschreiben einer Bank (der Hausbank) tGber Vor-
finanzierung des Projekts vorlegen kann eine Vorauszahlung eines Teils der Férderung liber Antrag
erfolgen. Es darf betreffend der férderwerbenden Person kein laufendes Insolvenzverfahren anhangig
sein.

(2) Eine Vorauszahlung ist maximal in Hohe der Landesférderung (€ 3.500) und max. 75 % der Zusatz-
forderung ,,Sauber Heizen fir Alle” (variiert), jedoch maximal in der Hohe der Materialkosten laut Angebot und
Auftragsbestatigung in der eine Akontozahlung vorgesehen ist, moglich. Hierbei ist eine direkte Anweisung an
das mit dem Heizungstausch beauftragte Unternehmen mit Zustimmung der férderwerbenden Person
moglich.

Erfolgt eine Vorauszahlung an die férderwerbende Person so ist binnen 7 Tagen der Nachweis der Bezahlung
an das Unternehmen nachzuweisen.

(3) Seitens der forderwerbenden Person und dem mit dem Heizungstausch beauftragten Unternehmen ist
im Rahmen einer Erklarung iber die Vorauszahlung zu vereinbaren, dass das Eigentum an den auf die Baustelle
gelieferten Materialien spatestens mit der Lieferung auf die Baustelle aufgrund der Akontozahlung ins Eigen-
tum der férderwerbenden Person (ibergeht und allenfalls im Falle der Insolvenz des mit dem Heizungstausch
beauftragten Unternehmens aufgrund der Akontozahlung ein Aussonderungsrecht an den fiir das Bauvorha-
ben bestellten Materialien besteht.

Weiters missen das Angebot, die Auftragsbestatigung inkl. Anzahlungsrechnung sowie eine grundsatzliche
Forderzusage der Bundesforderstelle (KPC) Gber die maximale Férderhdhe vorliegen.

11. Duldungs- und Mitwirkungspflicht

(1) Die beglnstigte Person (Férderungswerber oder Férderungswerberin) hat den Organen der Burgenlandi-
schen Landesregierung, Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Férderwesen, im folgenden Priiforgane genannt,
das Betreten des Grundstiickes, auf dem sich die geforderte Anlage befindet, zu gestatten.

(2) Die Pruforgane sind ermachtigt in Unterlagen, die fiir die Prifung des zu fordernden Objektes als notwen-
dig erachtet werden, Einsicht zu nehmen.

(3) Die Priiforgane kénnen die zeitweilige Uberlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und
haben in diesem Fall die Aushandigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu bestatigen.

(4) Bei der Priifung der Anlage vor Ort hat der Férderwerber oder eine von ihm benannte Person anwesend
zu sein, Auskiinfte zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu leisten.

12. Schlussbestimmungen

Die zu férdernde Person erklart sich fiir Zwecke der Projektabwicklung im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bereit, dass alle bei der Abwicklung anfallenden nicht sensiblen personenbezogenen
Daten automatisationsunterstiitzt verarbeitet und die Daten zum Zwecke einer gemeinsamen und koordinier-
ten Forderabwicklung (Wohnbauférderung etc.) an andere Landes- und Bundesforderstellen weitergeleitet
werden diirfen.
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13. Zeitlicher Geltungsbereich:

Diese Richtlinie gilt ab 1. Janner 2026 bis 31. Dezember 2026 wobei anhdngige Férderfille auch nach dem
31. Dezember 2026 nach dieser Richtlinie abgewickelt werden kénnen. Bei Ausschopfung der budgetaren
Mittel kann die FordermalRnahme vorzeitig eingestellt werden.

Die Vorsitzende:
Haider-Wallner

71. Stellenausschreibung ,Geschaftsfiihrer:in der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
und WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH (m/w/d)“

Die Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH fordert seit tiber 30 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung des
Burgenlandes. Im Auftrag des Landes Burgenland wickelt sie zahlreiche Projekte mit regionalen und inter-
nationalen Partnern ab. Sie unterstiitzt bei Betriebsansiedlungen, bietet ein umfassendes Investorenservice an
sowie das Standortmarketing zur nationalen und internationalen Positionierung. Als Férderstelle begleitet sie
Unternehmen bei EU- und nationalen Férdermitteln und unterstitzt sie bei Bedarf auch mit Haftungen. Ein
besonderer Fokus liegt auf der Férderung von Start-ups fiir ihren Markteintritt.

In der WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH sind gewinn- und marktorientierte Gesellschaften
der Wirtschafts-Saule gebiindelt. Ziel ist es, durch eine wirtschaftlich nachhaltige, marktorientierte Ausrichtung
Effizienzeffekte fur das Burgenland zu erreichen.

Mit Dienstort in Eisenstadt wird gemaR § 2 des Stellenbesetzungsgesetzes, BGBI | Nr. 26/1998, die folgende
Funktion in Personalunion 6ffentlich ausgeschrieben:

Geschaftsfiihrer:in der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH und
WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH (m/w/d)

Hauptaufgaben:

e operative Leitung und die Besorgung der laufenden Geschafte nach kaufmannischen Grundsatzen
sowie die gerichtliche und aullergerichtliche Vertretung nach auflen

e Erstellung eines Jahreswirtschaftsplanes, bestehend aus einem detaillierten Finanz-, Personal-, Inves-
titions- und MaRnahmenplanes fiir jedes Geschaftsjahr und dessen Einhaltung

e strategische Steuerung und operative Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die strategische
Steuerung des Beteiligungs- und Risikomanagements

e Verantwortung fiir die Bereiche Betriebsansiedlung, Standortentwicklung, Forschung und Entwick-
lung, Beteiligungsmanagement sowie Regionalentwicklung

e Mitgestaltung, Umsetzung und Endverantwortung fiir das burgenldndische Wirtschaftsforderpro-
gramm in den Bereichen Investitionsférderung, Gewerbe, Industrie, Tourismus, Internationalisierung,
Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung

e Mitgestaltung und Umsetzung von finanzierungsunterstiitzenden FordermalRnahmen (Haftungen,
Beteiligungen, Sanierungskoordination)

e Steuerungund Koordination von Restrukturierungs- und Stabilisierungsmafnahmen bei Unternehmen
in wirtschaftlichen Herausforderungen

e strategische Planung und Umsetzung von Innovations- und Impulsprojekten, insbesondere Umsetzung
des burgenlandischen Startup-Programms sowie Additionalitdtsprogramms - Regional Governance
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e Offentlichkeitsarbeit und Standortmarketing
e enge Zusammenarbeit mit wichtigen Stakeholdern wie das Land Burgenland, die Landesholding
Burgenland sowie Bundes- und EU-Forderstellen

Fachliche und persoénliche Anforderungen:

e wirtschaftliche Ausbildung (Universitat, Fachhochschule oder eine vergleichbare Ausbildung)

e mehrjahrige Leitungsfunktion in einem Wirtschaftsunternehmen und gute Kenntnisse der
burgenlandischen Wirtschaftsstruktur

e gute Kenntnisse der nationalen und internationalen Forderlandschaft

e Erfahrung in der Abwicklung von Wirtschaftsférderungen und gute Kenntnisse im Umgang mit den
entsprechenden Forderstellen

e fundierte Erfahrung in der Flihrung der Mitarbeiter:innen durch Veranderungsprozesse sowie in der
Organisations- und Personalentwicklung

e unternehmerische, wirtschaftliche und strategische Kompetenzen

e ausgepragte konzeptionelle und analytische Kompetenzen

o selbststandig agierende Personlichkeit mit ausgepragten Filhrungskompetenzen

e ausgepragte Sozialkompetenz, Verhandlungsgeschick sowie Entscheidungsfreudigkeit

e ausgepragte Umsetzungskompetenzen, hohes Engagement und hohe personliche Integritat

Kontakt und Bewerbung:

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns auf lhre aussagekraftige und
vollstdndige Bewerbung samt Lebenslauf, Foto, Motivationsschreiben und allfilliger Dokumente. Sie kénnen
Ihre Unterlagen innerhalb eines Monats, gerechnet ab dem Tag der Veroffentlichung der Ausschreibung,
Uber die Jobborse der Landesholding Unternehmensgruppe einreichen oder scannen Sie dazu einfach

Die Bewerbungsunterlagen werden vertraulich behandelt. Verspatet eingelangte Bewerbungen koénnen
nicht beriicksichtigt werden. Die Kosten fir die Bewerbung hat der:die Bewerber:in zu tragen.
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